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Vorwort 

Es ist unser gemeinsames Ziel, die Flächenneuinanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwe-
cke weiter zu reduzieren. Ein schonender Umgang mit Fläche meint den Schutz unserer Heimat: freie 
Landschaften, fruchtbare Anbauflächen, wertvolle ökologische Flächen, attraktive Erholungsräume 
und kompakte, lebenswerte Städte, Märkte und Gemeinden. Gleichzeitig wollen wir die dynamische 
Entwicklung unseres Freistaates fördern. Dabei geht es nicht zuletzt um die Wohnraumschaffung für 
unsere wachsende Bevölkerung, die wirtschaftliche Stärkung und die Umsetzung der dezentralen 
Energiewende. 

Ein wichtiger Baustein für eine flächeneffiziente Entwicklung des Freistaats ist eine qualitätsvolle 
Innenentwicklung und eine multifunktionale Nutzung von Flächen, u. a. beim Einzelhandel oder im 
Gewerbe.

Eine wirkungsvolle Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwe-
cke kann nur gelingen, wenn alle betroffenen Akteure aus Politik, Wirtschaft, Gemeinden, Natur-
schutz und Wissenschaft gemeinsam auf dieses Ziel hinarbeiten. In diesem Sinne ist die Flächen-
sparoffensive als Initiative der Bayerischen Staatsregierung 2019 ins Leben gerufen worden. Ziel ist 
es, im Dialog mit den Akteuren bestehende Instrumente zum Flächensparen weiterzuentwickeln 
und neue Strategien und Maßnahmen umzusetzen.

Flächensparmanager bei den Regierungen unterstützen und beraten flächenbewusste Kommunen. 
Sowohl auf Landes- als auch auf regionaler Ebene stoßen zahlreiche Informationsveranstaltungen 
bei Politik, Verwaltung und Bevölkerung auf Interesse. Zielgerichtete Förderprogramme unterstüt-
zen die Kommunen und Landkreise auch finanziell bei Ihren Flächeneffizienzbemühungen.

In den letzten Jahren haben wir gemeinsam bereits viel erreicht, wie die Praxisbeispiele auf der 
Webseite der Flächensparoffensive (www.flaechensparoffensive.bayern) zeigen. Gleichzeitig müs-
sen wir auch in Zukunft weiter intensiv auf eine wirkungsvolle Reduzierung der Flächenneuinan-
spruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke hinwirken. Deswegen unsere Bitte an Sie: Las-
sen Sie uns auch weiterhin so fruchtbar für eine nachhaltige Entwicklung unseres Freistaates 
zusammenarbeiten!

https://www.flaechensparoffensive.bayern
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 Mehr Informationen finden Sie unter www.flaechensparoffensive.bayern

Warum ist ein sparsamer Umgang 
mit der Fläche sinnvoll? 

Mit dem wirtschaftlichen Erfolg Bayerns sowie der in weiten Teilen Bayerns wachsenden Bevölke-
rung war in den vergangenen Jahren auch eine deutliche Inanspruchnahme neuer Flächen für Sied-
lungs- und Verkehrszwecke verbunden.

Die Fläche Bayerns ist aber begrenzt. Eine Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche bedeutet 
somit einen Rückgang anderer Flächennutzungen. Landwirtschaftliche Nutzfläche steht in geringe-
rem Umfang zur Verfügung, allgemein der Erholung und Freiraumnutzung zugängliche Flächen redu-
zieren sich, das Landschaftsbild wird verstärkt von Infrastrukturen zerschnitten, und damit werden 
auch die künftigen Spielräume der Orts- und Freiraumentwicklung kleiner. Durch die Inanspruch-
nahme von Boden, insbesondere bei einer Versiegelung, gehen dessen natürliche Funktionen verlo-
ren. Dies kann Folgen z. B. für den Grundwasserspiegel und damit die Wasserversorgung nach sich 
ziehen, aber auch lokal die Hochwassergefahr erhöhen.

Kompakte Siedlungsstrukturen sind von Vorteil für Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Wirtschaft 
und Natur. Sowohl die Erschließungs- als auch die Unterhaltskosten für Infrastruktur wie etwa 
ÖPNV, Breitband, Wasserversorgung oder Müllentsorgung sind günstiger. Daneben sichern leben-
dige Ortskerne den Werterhalt bestehender Immobilien und stellen einen Wettbewerbsvorteil bei 
der Ansiedlung von Unternehmen oder im Tourismus dar. Auch der Ausbau erneuerbarer Energien 
benötigt Flächen und soll nicht beeinträchtigt werden. Es ist daher wichtig, einen genaueren Blick 
auf die Flächennutzungen zu werfen.

Flächensparen ist also alles andere als ein Selbstzweck. Die Bayerische Staatsregierung hat 
sich aus diesem Grund das Ziel gesetzt, die Flächennutzung zu optimieren und die Flächenneu
inanspruchnahme zu reduzieren. Eine optimierte, sparsame Flächennutzung und die Sicherung von 
Wohlstand, wirtschaftlicher Entwicklung und gleichwertigen Lebens- und Arbeitsbedingungen in 
allen Landesteilen sollen kein Widerspruch, sondern gegenseitige Ergänzung sein. 

https://www.flaechensparoffensive.bayern
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Flächenneuinanspruchnahme in Bayern –  
Statistischer Überblick

Die Flächenneuinanspruchnahme von Siedlungs- und Verkehrsflächen in Bayern lag für das Jahr 
2024 bei 9,8 Hektar (ha) pro Tag. Somit ist ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr mit 12,4 ha pro 
Tag zu verzeichnen. 

Die Flächenneuinanspruchnahme in ha pro Tag errechnet sich aus der Zunahme der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche. Dies entspricht nicht der tatsächlich versiegelten Fläche. Erhebungen des Bayeri-
schen Landesamts für Umwelt haben ergeben, dass der Anteil versiegelter Flächen an der Sied-
lungs- und Verkehrsfläche in etwa bei 50 % liegt. Zu der vom Bayerischen Landesamt für Statistik 
erhobenen Siedlungs- und Verkehrsfläche zählen Wohnbauflächen, Industrie- und Gewerbeflächen 
ebenso wie Verkehrsflächen, aber auch Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen, Versorgungsanlagen 
oder Friedhöfe. Auch Freiflächen wie Hausgärten und Sportplätze sowie Parks oder Freiflächen
photovoltaikanlagen fließen bei Neuanlage in die bayerische Flächenneuinanspruchnahme ein. Ne-
gative Werte sind gleichbedeutend mit einer Flächenrückgewinnung, jedoch meist auf Korrekturen 
im Datenbestand zurückzuführen.

Bei Bemühungen zur Reduzierung der Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlungs- und Ver-
kehrszwecke muss daher berücksichtigt werden, wofür die Flächen genutzt werden sollen. Die 
höchsten Zuwächse entfallen im Jahr 2024 auf die Industrie- und Gewerbeflächen (1.750 ha), un-
ter die auch die Freiflächen-Photovoltaik subsumiert wird. Die Freiflächen-Photovoltaik hat mit 38 % 
(Anteil 2021: 14 %, 2022: 22  %, 2023: 33 %) einen erheblichen Anteil an der Neuinanspruchnahme 
von Siedlungs- und Verkehrsflächen. Der Zuwachs der Freiflächen-Photovoltaik erstreckt sich hier-
bei über fast alle Regierungsbezirke. Der Anteil der Flächenneuinanspruchnahme für Wohnbauflä-
chen reduziert sich hingegen weiter. Für den Zeitraum 2016 – 2024 nimmt der Flächenbedarf für 
Wohnen mit 40 % jedoch nach wie vor den größten Teil der Flächenneuinanspruchnahme ein. 

Die Vielzahl der aktuellen Herausforderungen, wie die stetig hohe Wohnraumnachfrage, die Stär-
kung der Wirtschaft oder eben auch die Umsetzung der dezentralen Energiewende verursachen 
Flächenbedarfe. Diesen Herausforderungen müssen wir gerecht werden, wodurch eine Neuinan-
spruchnahme von Flächen nicht vermieden werden kann. Um diesen Konflikt zu minimieren, wird 
eine effiziente und möglichst multifunktionale Planung angestrebt. 

Weiterführende Informationen zur Situation in den einzelnen Regierungsbezirken sowie  
aktuelle Statistiken finden Sie auf der Webseite der Flächensparoffensive.

 Flächensparoffensive Bayern: Flächenstatistik (flaechensparoffensive.bayern)

https://www.flaechensparoffensive.bayern/wissen/flaechenstatistik/




Maßnahmen im Rahmen 
der Flächensparoffensive
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Vorstellung der Flächensparoffensive 

Bereits im Koalitionsvertrag für die Legislaturperiode 2018 – 2023 wurde eine deutliche und dauerhaf-
te Senkung der Flächenneuinanspruchnahme sowie ein Bekenntnis zum Ziel der Bundesregierung 
den nationalen Flächenverbrauch bis 2030 auf unter 30 ha pro Tag zu reduzieren, vereinbart. 

Zur wirkungsvollen Umsetzung dieser Anliegen wurde im Juli 2019 von der Bayerischen Staats-
regierung die „Flächensparoffensive“ ins Leben gerufen. Die Gesamtstrategie wurde vom Bay-
erischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi) zusammen 
mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB), dem Bayerischen 
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) sowie dem Bayerischen Staats
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (StMELF) entwickelt. Zentra-
ler Bestandteil war und ist die breite Einbindung von Fachverbänden, wie dem Bayerischen Städte- 
und Gemeindetag, und die kontinuierliche Fortschreibung der „Flächensparoffensive“. Ziel ist 
es, im Rahmen dieser Strategie Fachressortübergreifend weitere Maßnahmen zur Reduzierung 
der Flächenneuinanspruchnahme zu entwickeln und umzusetzen. In diesem Sinne bekennt sich 
auch der Koalitionsvertrag für die laufende Legislaturperiode klar zur Fortführung der Flächenspar
offensive.
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Klassische Instrumente  
der Landesentwicklung

Richtgröße für Flächenneuinanspruchnahme  
von 5 ha/Tag bis 2030 im BayLplG

Hohe Gewichtung des Flächensparens  
bei Anwendung des LEP

Standardisierter Bedarfsnachweis  
für neue Siedlungsflächen

Anpassungen im LEP  
(Anbindegebot, Innenentwicklungsziel)

Information &  
Unterstützung

Fachveranstaltungen zum Flächensparen

Beratung durch Flächensparmanager  
bei den Regierungen

Sonderförderung Flächensparen  
für Regionale Initiativen

Regionale und bayernweite Veranstaltungen

Digitale Informationsangebote 
u. a. Infomail Flächensparen, Best-Practice-Beispiele,  

Veranstaltungshinweise, etc.

Maßnahmen des StMWi 

Ein Kernanliegen der Flächensparoffensive, nämlich die Verankerung eines Richtwertes für die Flä-
chenneuinanspruchnahme von 5 ha pro Tag bis 2030 im Bayerischen Landesplanungsgesetz, ist am 
01.02.2021 in Kraft getreten. Von Seiten der Landesentwicklung wird darüber hinaus im Rahmen 
eines vielfältigen und umsetzungsbezogenen Maßnahmenbündels, insbesondere an zwei Hand-
lungsfeldern angesetzt: den klassischen Instrumenten der Landesentwicklung und gemeinsam mit 
den Partnern der Flächensparoffensive an den Informations- und Unterstützungsangeboten für die 
Gemeinden.

Die im Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern definierten Festlegungen zur flächenschonen-
den und bedarfsgerechten Siedlungsentwicklung werden bei der Anwendung des LEPs hoch ge-
wichtet.

Um den Gemeinden bei den Herausforderungen in Bezug auf eine flächeneffiziente Siedlungsent-
wicklung beizustehen, hat der Ausbau der Informations- und Unterstützungsangebote einen beson-
deren Stellenwert. Neben finanziellen Fördermaßnahmen steht dabei u. a. die Weiterentwicklung 
der digitalen Informationsangebote im Fokus. Darüber hinaus setzen die Flächensparmanager bei 
den Regierungen durch ihre Beratungs- und Veranstaltungsangebote wichtige Impulse.

www.flaechensparoffensive.bayern/ 
werkzeuge/flaechensparmanagement

Ansprechpartner

https://www.flaechensparoffensive.bayern/werkzeuge/flaechensparmanagement/
https://www.flaechensparoffensive.bayern/werkzeuge/flaechensparmanagement/
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Maßnahmen des StMB 

Im Wachstumsland Bayern ist ein verträglicher Ausgleich zwischen notwendigen baulichen Ent-
wicklungen und größtmöglicher Schonung von Grund und Boden erforderlich. Leitlinie bei Maß-
nahmen des StMB ist ein qualitätsvolles Wachstum. Ziele sind starke Stadt- und Ortszentren, in-
nerörtliche Grün- und Freiräume, hochwertige Gestaltung und eine leistungsfähige und nachhaltige 
Mobilitätsinfrastruktur.

Bei staatlichen Baumaßnahmen wird die Versiegelung von Erschließungs- und Bauflächen mög-
lichst minimiert, auf eine effiziente Grundstücksausnutzung geachtet und Eingriffe durch Aus-
gleichsmaßnahmen, grüne Dächer oder Fassaden kompensiert. Nachnutzung, Nachverdichtung 
und Erhalt des staatlichen Gebäudebestands sind kontinuierliche Beiträge zum Flächensparen. Bei 
Bau und Unterhalt von Straßen sind Verkehrssicherheit und die Schonung von Naturhaushalt und 
Landschaftsbild als Belange gleichrangig zur Flächeninanspruchnahme. Auf Straßenbegleitflächen 
von Bundes- oder Staatsstraßen werden sukzessive artenreiche Lebensräume ergänzt und weiter-
entwickelt.

Wir unterstützen Kommunen mit Förderungen bei einer nachhaltigen, flächensparenden Entwicklung. 
Mit Planungszuschüssen wird z. B. die Erstellung von Nachverdichtungskonzepten unterstützt.

Die Städtebauförderung setzt mit ihren Förderschwerpunkten auf die Innenentwicklung und das 
Flächensparen. Im Bayerischen Städtebauförderungsprogramm zählen hierzu vor allem die Förder-
initiativen „Innen statt Außen“ und „Flächenentsiegelung“, „Leerstand nutzen – Lebensraum schaf-
fen“, „Klima wandel(t) Innenstadt“, die Aktivierung von Industrie-, Gewerbe- und Bahnbrachen so-
wie die Konversion militärischer Flächen.

In der Wohnraumförderung sind Förderungen insbesondere dann möglich, wenn Maßnahmen der 
Stärkung oder Aufwertung innerörtlicher Lagen dienen. Die Förderung des Erhalts und der Moder-
nisierung des Wohnungsbestandes ist ein Beitrag, die Flächenneuinanspruchnahme zu minimieren.

Der Experimentelle Wohnungsbau fördert mit Modellvorhaben wie „Weiternutzen. Weiterent
wickeln. Weiterbauen. und Leerstand jetzt WOHNEN“, kreative, flächensparende und bezahlbare 
Lösungen.

Dabei soll der gesetzliche Rahmen eine flächeneffiziente Siedlungsentwicklung befördern. Dem 
entsprechen die Regelungen des Baulandmobilisierungsgesetzes sowie des neuen Bauturbo mit 
der Prämisse „dichter-höher-ökologischer“ mit umgesetzten bayerischen Initiativen (Lockerung bei 
Befreiungen von Bebauungsplanfestsetzungen und vom Einfügegebot im unbeplanten Innenbe-
reich). Dies gilt bei der kommunal gewollten Nachverdichtung von bebauten Quartieren wie auch 
bei Außenbereichsinseln innerorts, sowie bei besserer Verzahnung von Gewerbeflächen mit Wohn-
flächen durch Lärmerleichterungen.

Hilfen für Planungsprozesse sorgen für mehr Bewusstsein bei öffentlichen und privaten Akteuren
Die Planungshilfen für die Bauleitplanung geben Hinweise für die Erstellung bedarfsgerechter 
Bauleitpläne. Der Leitfaden Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft thematisiert die Dar-
stellung von Ausgleichsmaßnahmen in der Bauleitplanung. Der Leitfaden umwelt- und ressour
censchonendes Planen und Bauen gibt für den bestandsnahen Straßenbau außerorts Pla-
nungshinweise für einen umwelt-, ressourcen- und flächenschonenden sowie wirtschaftlichen 
Ausbaustandard. Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer bekommen mit dem Flyer Grund-
stücke aktivieren – Wohnraum schaffen Informationen zur Aktivierung von Bestandsgrundstücken.

https://www.stmb.bayern.de/buw/staedtebau/planungszuschuesse/index.php
https://www.stmb.bayern.de/buw/staedtebaufoerderung/index.php
https://www.stmb.bayern.de/wohnen/foerderung/index.php
https://www.stmb.bayern.de/wohnen/experimentellerwohnbau/index.php
https://www.stmb.bayern.de/buw/baurechtundtechnik/bauplanungsrecht/bauleitplaeneundsatzungen/index.php
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebau/leitfaden_eingriffsregelung_bauleitplanung.pdf
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/vum/strasse/planung/49_kostenbewusstes_bauen_2021.pdf
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/vum/strasse/planung/49_kostenbewusstes_bauen_2021.pdf
https://www.stmb.bayern.de/med/aktuell/archiv/2021/210903grundstuecke/
https://www.stmb.bayern.de/med/aktuell/archiv/2021/210903grundstuecke/
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Maßnahmen des StMUV und des LfU 

Seit mehr als zwei Jahrzehnten unterstützen das StMUV und das LfU die Kommunen beim Flä-
chenmanagement durch Bewusstseinsbildung und Kommunikation. Die Verleihung des staat-
lichen Gütesiegels „Flächenbewusste Kommune“ würdigt seit 2019 Kommunen, die beim Flä-
chensparen vorbildlich voranschreiten. Voraussetzung für die Verleihung des Gütesiegels ist das 
Vorhandensein eines aktiven Flächenmanagements sowie die Umsetzung von innovativen Ansät-
zen und Maßnahmen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs. Dazu zählen beispielsweise der 
Ankauf von innerörtlichen Grundstücken, die Rücknahme von Bauflächen, die Renaturierung und 
Aufwertung von Ortskernen sowie weitere Maßnahmen zur Umsetzung des Grundsatzes der In-
nen- vor Außenentwicklung. Auch kommunale Grundstücks- und Leerstandsbörsen oder Anreize 
für Entsiegelungsmaßnahmen sind ein gutes Instrument zum Flächensparen. Der Preisträger soll 
Vorbild für andere sein und Mut machen, ökologische und dem Gemeinwohl dienende Verbesse-
rungen stringent umzusetzen.

In Pilotprojekten wurden verschiedene praxistaugliche Arbeitsmittel entwickelt, die seit vielen Jah-
ren bayernweit zur Unterstützung des kommunalen Flächenmanagements angewendet werden:

	Ä FolgekostenSchätzer 
	Ä Best-Practice-Sammlung

Als Bausteine der Bewusstseinsbildung dienen u. a. die folgenden Veröffentlichungen:

	Ä Flächensparausstellung „Wie leben - wie wohnen?“
	Ä „Ältere Einfamilienhausgebiete - fit für die Zukunft“
	Ä „UmweltWissen: Flächensparen - rundum gut!“

https://www.stmuv.bayern.de/themen/boden/flaechensparen/guetesiegel_flaechenbewusste_kommune/index.htm
https://www.lfu.bayern.de/umweltkommunal/flaechenmanagement/folgekostenschaetzer/index.htm
https://www.stmuv.bayern.de/themen/boden/flaechensparen/bestpractice/index.htm
https://www.lfu.bayern.de/veranstaltungen/leihausstellungen/ausstellung_wie_wohnen_flaechensparen.htm
https://www.bestellen.bayern.de/stmuv_flaechensparen_0002
https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_96_flaechensparen.pdf
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Maßnahmen des StMELF 

Der flächensparende Umgang mit Grund und Boden ist für die Bayerische Verwaltung für Ländliche 
Entwicklung ein zentraler Grundsatz für ihre Angebote in Dorf und Flur. Gemeinden und ihre Bürgerin-
nen und Bürger werden durch das vielfältige Instrumentarium bei allen Schritten der Innenentwick-
lung von der Analyse über die Planung und Finanzierung bis hin zur Umsetzung unterstützt. Großer 
Wert wird dabei auf die Einbindung der Bevölkerung und aktivierende Beteiligungsmethoden gelegt. 

Dorferneuerung und Gemeindeentwicklung
Die Stärkung und Wiederbelebung der Ortskerne und das Flächensparen gehören zu den zentralen 
Inhalten der Dorferneuerung und Gemeindeentwicklung. Dörfern mit bis zu 2.000 Einwohnern steht 
in der Dorferneuerung ein weitgefächertes Angebot an Instrumenten zur Verfügung. Die Ämter für 
Ländliche Entwicklung bieten den Gemeinden planerische, finanzielle und organisatorische Hilfe an. 

Um die Gemeinden bei der Belebung ihrer Ortskerne und beim Flächensparen besonders zu un-
terstützen, hat die Bayerische Staatsregierung die Förderinitiativen „Innen statt Außen“ und „Flä-
chenentsiegelung“ ins Leben gerufen. Im Zuge der Förderinitiative „Innen statt Außen“ werden 
ländliche Gemeinden unterstützt, die sich dem Vorrang der Innen- vor der Außenentwicklung ver-
pflichten. Sie erhalten konzeptionelle und finanzielle Unterstützung bei der Umnutzung von Gebäu-
den und der Beseitigung innerörtlicher Leerstände.

Integrierte Ländliche Entwicklung
Mit der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) unterstützen die Ämter für Ländliche Entwicklung 
ländliche Gemeinden, die sich freiwillig zusammenschließen, um gemeinsam eine zukunftsorien-
tierte und lebenswerte Region zu gestalten. Ziel ist es, ökonomische, ökologische oder soziale Pro-
jekte, die eine Gemeinde allein nicht realisieren könnte, gemeindeübergreifend zu planen und um-
zusetzen sowie Einsparmöglichkeiten zu erschließen. Ihre vereinbarten Ziele und Maßnahmen auf 
verschiedenen Handlungsfeldern bilden das gemeinsame Integrierte Ländliche Entwicklungskon-
zept. Insbesondere im Bereich des Flächenmanagements und der Innenentwicklung liegen große 
Potenziale interkommunaler Abstimmung. 

In Pilotprojekten wurden verschiedene Handreichungen entwickelt, die in unterschiedlichen Berei-
chen des Themenspektrums Hilfestellungen für Kommunen und Fachleute bieten:

	Ä Gemeinschaftliche Wohnformen für alle Lebenslagen – Eine Alternative zu Einfamilienhausgebieten
	Ä Evaluierung zum Flächensparen durch Innenentwicklung in der Integrierten Ländlichen Entwicklung Oberes Werntal 
	Ä Baukultur: fokus land – Instrumente für gute Baukultur im ländlichen Raum
	Ä Alltagsversorgung im ländlichen Raum – Instrumente zur Sicherung der Versorgung der Bevölkerung
	Ä Resilienz und Landentwicklung – Vitalität und Anpassungsfähigkeit in ländlichen Kommunen stärken
	Ä Zukunftstaugliches (Um-)Bauen und Wohnen in Kirchanschöring

https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/landentwicklung/dokumentationen/dateien/le_gemeinschaftliches_wohnen_bza_bf.pdf
https://oberes-werntal.de/wohnen/bauen/flaechenmanagement/evaluierung-der-innenentwicklung
https://www.arc.ed.tum.de/land/publikationen/downloads/baukultur-fokus-land/
https://www.akademie-bayern.de/wp-content/uploads/2022/01/200122_schlussbericht_slp_online_final.pdf
https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/landentwicklung/dokumentationen/dateien/resilienz_und_landentwicklung.pdf
https://www.kirchanschoering.de/leben-wohnen/wohnort-kirchanschoering/zukunftstaugliches-um-bauen-und-wohnen-in-kirchanschoering
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Versiegelung 

Um über Ausmaß und Folgen der Versiegelung zu diskutieren, wird eine verlässliche Datengrund
lage benötigt. Deshalb hat Bayern 2007 als erstes Land den Grad der Versiegelung detailliert un-
tersuchen lassen. Im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt ermittelte die Universität 
Würzburg anhand von Satellitenbildern aus dem Jahr 2000, wie hoch der Anteil der versiegelten 
Fläche in den bayerischen Städten und Gemeinden, Landkreisen und Regionen tatsächlich ist. 
Diese Untersuchung wurde mit Daten aus dem Jahr 2015 wiederholt. Damit ist auch die Verän-
derung der Versiegelungssituation in einem Zeitabschnitt von 15 Jahren mit räumlicher Auflö-
sung belegt. Betrachtet werden dabei nur solche Flächen, die in den Gemeinden als Siedlungs- 
und Verkehrsfläche ausgewiesen sind. Die Siedlungs- und Verkehrsflächen im Freistaat waren im 
Jahr 2000 zu rund 47 % versiegelt, im Jahr 2015 zu rund 51 %. Auch für die meisten Landkreise 
und kreisfreien Städte zeigen sich in 2015 höhere Versiegelungsgrade, deren Ursachen regional 
unterschiedlich sein können.

Versiegelungsgrad der  
Siedlungs- und Verkehrsfläche 
(2015 in %) 

		  unter	 15

	15 	bis unter	30

	30	 bis unter	45

	30	 bis unter	45

	60	 und mehr

Siedlungsfreier Raum (gemeinde
freie Forstflächen und Seen) 

Quelle:  
Universität Würzburg, Lehrstuhl für Fernekundung, DLR  
Datengrundlage:  
Bayerische Vermessungsverwaltung

Thema

Versiegelungsstudie
www.bestellen.bayern.de/lfu_bod_00126

https://www.bestellen.bayern.de/lfu_bod_00126
https://www.bestellen.bayern.de/lfu_bod_00126
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Festlegungen der Landesentwicklung 
und standardisierte Bedarfsbegründung 

Die Landesplanung setzt als überörtliche, überfachliche Planung mit den Festlegungen des Bayeri-
schen Landesplanungsgesetzes und des Landesentwicklungsprogramms Bayern einen Rahmen für 
nachfolgende Planungsebenen. Im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung definiert die Landes-
planung Maßnahmen zur Flächenschonung und zur Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme 
für Siedlungs- und Verkehrszwecke.

Einführung der 5 ha-Richtgröße, Art. 6 Abs. 2 Nr. 3 BayLplG
Am 01.02.2021 ist die Einführung einer Richtgröße für die Flächenneuinanspruchnahme im Bayeri-
schen Landesplanungsgesetz in Kraft getreten. Gemäß der Richtgröße soll bei der erstmaligen pla-
nerischen Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich für Siedlungs- und Verkehrszwecke 
angestrebt werden, dass eine Begrenzung auf 5 ha pro Tag landesweit bis spätestens zum Jahre 
2030 erreicht wird. Die Richtgröße basiert auf dem Bekenntnis der Bundesregierung, bis 2030 die 
Flächenneuinanspruchnahme auf bundesweit 30 ha je Tag zu reduzieren. Es findet bewusst kein 
Herunterbrechen der landesweiten Richtgröße auf einzelne Gemeinden statt, um weiterhin flexibel 
auf lokale Bedarfe reagieren zu können. Die Richtgröße ist als Grundsatz ausgestaltet und unterliegt 
der Abwägung. In die Abwägung sind auch die Art der Flächennutzung und der Grad der Bodenver-
siegelung, sowie ökologische Maßnahmen, die für den Umwelt-, Klima- und Artenschutz getroffen 
wurden, einzustellen. Mit der Einführung der Richtgröße werden Gemeinden angehalten, bei ihren 
Planungen verstärkt auf flächenschonende Entwicklungen zu achten. Gleichzeitig stellt sie eine Re-
gelung mit Augenmaß dar, mit der weiterhin bedarfsgerecht auf ökonomische und demographische 
Entwicklungen reagiert werden kann.

Festlegungen im Landesentwicklungsprogramm
Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) setzt mit seinen Festlegungen die Leitplanken für 
die räumliche Entwicklung in Bayern. Kernaufgabe ist es, die unterschiedlichen Ansprüche an den 
Raum, unter Berücksichtigung der Leitmaßstäbe Nachhaltigkeit und Gleichwertigkeit, in Einklang 
zu bringen. 

Im Sinne einer flächenschonenden Siedlungsentwicklung sollen die Auswirkungen des demogra-
phischen Wandels (vgl. LEP 1.2.1, 3.1) bei der bedarfsangepassten Planung berücksichtigt wer-
den. Für eine nachhaltige Entwicklung sind zudem flächeneffiziente Siedlungs- und Erschließungs-
formen unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten von großer Bedeutung (vgl. 
LEP 3.1). Grundsätzlich muss es Ziel der Siedlungsentwicklung der Gemeinden sein, die verfügba-
ren Innenpotenziale vorrangig zu nutzen (vgl. LEP 3.2). Um Zersiedelung zu vermeiden, sind zudem 
neue Siedlungseinheiten möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen 
(vgl. LEP 3.3).

Instrumente



21

Standardisierte Bedarfsbegründung für neue Siedlungsflächen
Im Sinne der Festlegungen des LEPs soll die Auslegungshilfe „Anforderungen an die Prüfung des 
Bedarfs neuer Siedlungsflächen für Wohnen und Gewerbe im Rahmen der landesplanerischen 
Überprüfung“ für neue Siedlungsflächen die Städte und Gemeinden bei einer strategischen Aus-
einandersetzung mit ihren zukünftigen Flächenbedarfen im Rahmen der prognostizierten Bevölke-
rungsentwicklung unterstützen. Dabei werden auch die bestehenden Innenentwicklungspotenziale 
untersucht und die mit der geplanten Siedlungsentwicklung verbundenen Folgekosten betrachtet. 

 Die Bedarfsbegründung in der Übersicht

Darstellung der bestehenden Flächenpotenziale

Darstellung des Wohnbauflächenbedarfs

Darstellung des Bedarfs gewerblich genutzter Flächen

Abschätzung der Folgekosten

Im Einzelfall: Ergänzende Bedarfe an Siedlungsfläche

Eine bedarfsorientierte Planung und die vorrangige Nutzung der vorhandenen Innenentwicklungs-
potenziale haben vielfältige Vorteile: Sie dienen nicht nur dem Erhalt von Freiräumen und dem 
Schutz attraktiver Ortszentren, sondern können auch hohe Kosten für den kommunalen Haushalt 
vermeiden.

https://www.flaechensparoffensive.bayern/werkzeuge/festlegungen-der-landesentwicklung-und-standardisierter-bedarfsnachweis/
https://www.flaechensparoffensive.bayern/werkzeuge/festlegungen-der-landesentwicklung-und-standardisierter-bedarfsnachweis/
https://www.flaechensparoffensive.bayern/werkzeuge/festlegungen-der-landesentwicklung-und-standardisierter-bedarfsnachweis/
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Siedlungsflächenmanagement 

Wie kann das Bauen auf der „grünen Wiese” eingedämmt werden? Wie lassen sich potenziell nutz-
bare Flächen im Ort ermitteln? 

Eine nachhaltige gemeindliche Planung schließt eine zukunftsorientierte kommunale Bodenpolitik 
ein. Dieser kommt vor dem Hintergrund der räumlichen Auswirkungen eines wirtschaftlichen Struk-
turwandels und der prognostizierten demographischen Entwicklung hohe Bedeutung zu. Vorrangig 
gilt es, die vorhandenen Potenziale (Baulandreserven, Nachverdichtung, Brachflächen und leerste-
hende Bausubstanz) in den Siedlungsgebieten zu aktivieren und flächensparende Siedlungs- und 
Erschließungsformen anzuwenden. 

Ein zentrales Instrument für die Steuerung einer nachhaltigen Siedlungsflächenentwicklung ist das 
Siedlungsflächenmanagement. Hierbei werden Innenentwicklungspotenziale systematisch erfasst 
und ausgewertet und können anschließend in entsprechende Strategien zur Siedlungsflächenent-
wicklung überführt und in städtebauliche Planungsprozesse eingespeist werden. Ein regelmäßiges 
Monitoring der Innenentwicklungspotenziale ist wichtige Grundlage für zielgerichtete Aktivierungs-
strategien. 

Ein mögliches Rechtsinstrument zur Erhebung von Bauflächenpotenzialen im Rahmen des Sied-
lungsflächenmanagements ist das Baulandkataster (§ 200 Abs. 3 BauGB), das zur Darstellung von 
mit Baurecht versehenen Potenzialgrundstücken und Baulücken dient. 

Digitale Erfassungs- und Darstellungsinstrumente, insbesondere Geoinformationssysteme, sind 
wichtige Grundlagen für ein zeitgemäßes und verwaltungsfreundliches Flächenmanagement. 

Instrumente
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Anwendungsbeispiel
Gemeindeallianz Hofheimer Land – Netzwerk Bürgerhäuser

Auch im nördlichen Landkreis Haßberge, abseits der wirtschaftsstarken Mainachse, sind 
die Folgen des demografischen Wandels – fortschreitender Bevölkerungsrückgang und da-
mit einhergehender Überalterung – bereits seit einigen Jahren deutlich zu spüren. 

Ziel der interkommunalen Allianz Hofheimer Land, bestehend aus sieben Kommunen, ist 
es, sich den Herausforderungen gemeinsam zu stellen. Der im Integrierten Ländlichen 
Entwicklungskonzept herausgearbeitete Schwerpunkt liegt auf der Innenentwicklung und 
Leerstandvermarktung zur Sicherung lebenswerter Ortsmitten. Weiterhin haben es sich 
die Partnerkommunen zum Ziel gesetzt, die öffentliche Daseinsvorsorge zu sichern und 
damit den sozialen Zusammenhalt vor Ort in den einzelnen Gemeinden sowie im Verbund 
zu stärken. 

Grundlage der Arbeit im Hofheimer Land bildet seit 2008 eine allianzweite Innenentwick-
lungsstrategie mit einem gemeinsamen Gebäude- und Flächenmanagement. Bei Ver-
kaufsbereitschaft werden identifizierte leerstehende Anwesen und Baulücken über die 
kommunale Internetplattform auch vermarktet. Ab 2010 erarbeiteten die Kommunen ein 
gemeinsames Leitbild und Bausteine für die zukünftige Entwicklung.

Es wurde ein Netzwerk von Bürgerhäusern als „Zentren des bürgerschaftlichen Engage-
ments“ innerhalb des Allianzgebietes aufgebaut. Bis heute sind bereits 16 neue Bürgerhäu-
ser im Hofheimer Land entstanden, viele mit Mitteln der Städtebauförderung und Dorfer-
neuerung. Aus leerstehenden Bauernhäusern oder einem ehemaligen Schulgebäude, aus 
einem alten Rentamt oder dem Pfarrhaus wurden Gemeinschaftshäuser. Diese bilden 
neue soziale und funktionale Mittelpunkte in den Gemeinden. Die identitätsstiftenden Ge-
bäude dienen als Orte der Begegnung und des Ehrenamtes, des Generationenaustauschs 
und des Gemeinwesens.

In der Stadt Hofheim i. Ufr. ist heute das interkommunale Bürgerzentrum mit seinen ver-
schiedenen Service- und Dienstleistungsangeboten zentrale Anlaufstelle für alle Bürge-
rinnen und Bürger der Allianzkommunen. In Kimmelsbach wurde das bestehende Feuer-
wehrhaus zum zentralen Treffpunkt umgestaltet sowie ein leerstehendes, benachbartes 
Anwesen für die Dorfjugend saniert. In Aidhausen bietet der Dorfladen und die Mehrgene-
rationenwerkstatt eine attraktive Kombination aus Lebensmittelgeschäft, Dienstleistungen 
und sozialem Treffpunkt. Insgesamt konnten bis heute über 300 ehemalige private Leer-
stände revitalisiert werden. Damit stehen in den Ortsmitten nicht nur signifikant weniger 
Gebäude leer, sondern es wurde auch ein wichtiger Beitrag zum Flächensparen geleistet.

Auftraggeber:

Interkommunale Allianz  
Hofheimer Land: Aidhausen, 
Bundorf, Burgpreppach, 
Ermershausen, Hofheim i.Ufr., 
Maroldsweisbach, Riedbach 
(rund 16.500 Einwohner)

Realisierung: 

läuft seit 2008

Planung: 

IPU – Inge
nieurbüro für 
Planung und 
Umwelt und 
UmbauStadt 
GbR

Betreuung:

Regierung von Unter
franken, Sachgebiet 
34, Städtebau

Amt für Ländliche Ent-
wicklung Unterfranken

Förderung: 

Städtebauförderung, Bayerisches 
Staatsministerium für Wohnen, 
Bau und Verkehr und Dorferneu-
erung, Bayerisches Staatsminis-
terium für Landwirtschaft und 
Forsten
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Anwendungsbeispiel
Flächenressourcenmanagement der  
Stadt Fürstenfeldbruck

Die Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck hat von 2004 bis 2008 
eine Erhebung der innerstädtischen Flächenpotenziale durch-
geführt, mit dem Ziel die Inanspruchnahme neuer Flächen in 
Zeiten steigenden Siedlungsdrucks im Verdichtungsraum Mün-
chen zu reduzieren und durch eine kompakte Siedlungsstruk-
tur die Infrastrukturkosten einzugrenzen. Die Erhebungen aus 
dem Flächenressourcenmanagement wurden bisher zwar 
nicht fortgeschrieben, es fand aber vor ca. 5 Jahren ein Moni-
toring statt, welche Flächen mittlerweile belegt waren. Durch 
den in den letzten Jahren stetig gestiegenen Siedlungsdruck 
sind die Flächen, die im Flächenressourcenmanagement eru-
iert wurden fast vollständig „verbraucht“. Die Stadt musste die 
Flächen hierfür nicht einmal aktiv bewerben, allein die starke 
Nachfrage in der Region rund um München hat dazu geführt. 
Die Erkenntnisse aus der Flächenressourcenmanagement-
Untersuchung dienen bis heute als wichtige Grundlage für 
kommunale Entscheidungen bei Standortüberprüfungen und 
Überlegungen zu alternativen Lagen im Stadtgebiet. Ein Bei-
spiel hierfür ist die städtebauliche Entwicklung von Teilen des 
200 ha großen Fliegerhorst-Geländes im Nordosten Fürsten-
feldbrucks. Für die Erarbeitung eines städtebaulichen Konzepts 
ist es dabei notwendig herauszufinden, welcher Flächenbedarf 
im neuen Quartier für verschiedene Nutzungsarten – auch mit 
Blick auf das gesamte Stadtgebiet – besteht. Hier ist es von 
entscheidendem Vorteil, dass auf bestehende Instrumente wie 
das Flächenressourcenmanagement zurückgegriffen werden 
kann.

Auftraggeber:

Große Kreisstadt  
Fürstenfeldbruck

Planung:

Manuela Skorka, Architektin 
u. Stadtplanerin, Neuried 

Martina Schneider, Land-
schaftsarchitektin, München

Betreuung:

Regierung von Oberbayern, 
Sachgebiet 34, Städtebau

Förderung:

Zuschüsse des Landes für 
modellhafte Planungen und 
Forschungen – Planungs
zuschüsse,

Bayerisches  
Staatsministerium für  
Wohnen, Bau und Verkehr
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Anwendungsbeispiel
Landkreis Cham 
Digitales Siedlungsmanagement – Flächensparen mit Hilfe von Geoinformations-
systemen

Der demografische Wandel stellt den Landkreis Cham (Oberpfalz) seit Jahren vor große 
Herausforderungen. Dieses Problem geht der Landkreis unter anderem mit einem nach-
haltigen Siedlungsmanagement an. Da die Digitalisierung ein elementarer Bestandteil der 
Landkreisidentität ist, liegt es auf der Hand, den spezifischen Herausforderungen mit digi-
talen Lösungen zu begegnen und dabei die Flächeneffizienz zu erhöhen.

Es wurde ein „Siedlungsentwicklungs- und Leerstandmanagement Tool“ mit Hilfe der 
schon über Jahre etablierten GIS-Infrastruktur (Geografisches Informationssystem) entwi-
ckelt. Hierbei werden kommunale Fach- und amtliche Geobasisdaten zur Berechnung von 
Baulücken und Leerständen, sowie zur Identifizierung von potenziellen Leerständen ver-
wendet. Dadurch wird den Kommunen ein Werkzeug an die Hand gegeben, mit dem eine 
verbesserte Reaktivierung von leerstehenden Bestandsgebäuden und Brachflächen mög-
lich gemacht wird. Dies stärkt die Innenentwicklung in den Kommunen und leistet damit 
einen wichtigen Beitrag zum Thema Flächensparen.

Insgesamt wurden alle Leerstände der 39 Landkreisgemeinden erfasst. Eine Aktualisie-
rung mittels Berechnungen im GIS und Überprüfung vor Ort findet in einen zweijährlichen 
Turnus statt. Jedoch werden Änderungen, die durch die Gemeinde gemeldet werden, so-
fort in das Kataster eingepflegt. An der technischen Umsetzung sowie an der Anwendung 
in der Kommunalentwicklung wird kontinuierlich gearbeitet und diese verbessert. Das ge-
samte Flächenmanagement-Projekt wird im Rahmen des Regionalmanagement gefördert.

Weitere Informationen:

	Ä Siedlungsmanagement Landkreis Cham
	Ä Broschüre Siedlungsmanagement Landkreis Cham

https://www.landkreis-cham.de/wirtschaft-bildung/regionalentwicklung-aktionskreis-e-v/siedlungsmanagement/
https://www.landkreis-cham.de/media/32353/siedlungsmanagement_flyer.pdf
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Folgekosten von Baugebieten – 
Nachhaltige Planung zahlt sich aus 

Mit der Inanspruchnahme neuer Flächen für die Siedlungsentwicklung sind stets auch Kosten ver-
bunden. Einige dieser Kosten entstehen gleichermaßen bei einer flächensparenden wie einer stark 
flächenbeanspruchenden Siedlungsentwicklung. Andere Kosten hingegen steigen, je flächeninten
siver eine Planung erfolgt. Den Zielen der geplanten Baugebietsausweisung, wie der Schaffung 
neuen Wohnraums oder die Generierung von Einnahmen für die Gemeinde, sind daher die verbun-
denen Auswirkungen gegenüber zu stellen. Hierzu gehören neben Effekten auf die Umwelt und 
den Ortskern vor allem auch die entstehenden Gestehungs- und Folgekosten. 

Folgekosten entstehen dabei nicht nur der Gemeinde, sondern auch der Allgemeinheit. Größere 
Infrastrukturanlagen oder Versorgungsbereiche erhöhen die Kosten, zumal wenn deren Auslastung 
insgesamt nicht steigt. Die Kostenverursacher sind dabei höchst unterschiedlich. Neben dem Bau, 
Unterhalt und Betrieb technischer und sozialer Infrastruktur, entstehen z. B. auch Kosten durch die  
Pflege von Grünflächen und Gemeinschaftsanlagen, den Winterdienst, den Betrieb zusätzlicher 
öffentlicher Verkehre und die Bedienung größerer Gebiete z. B. bei der Abfallentsorgung.

Wohnungsbau 
Erschließungs- und Folgekosten für Straße, Kanal, Trinkwasser und Strom 

Erstmalige Herstellung

Betrieb, Unterhalt und 
Erneuerung für die 
nächsten 25 Jahre

Einfamilienhäuser auf großen Grundstücken  
(1.000 m2 Grundstücksfläche pro Wohneinheit)

29.600
23.000

Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser (620 m2)

12.400
9.900

Einfamilienhäuser, einige Doppelhäuser (400 m2) 

9.100
7.600

Reihenhäuser und freistehende 
Mehrfamilienhäuser (160 m2) 

5.700
4.900

Kompakte Mehrfamilienhäuser (400 m2) 

3.600
3.100

in Euro pro Wohnungseinheit

mittleres Kostenniveau 2017

Quelle: Gertz Gutsche Rühmenapp

Instrumente
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Folgekostenschätzer – 
Hilfe für die kommunale Entscheidungsfindung 

Die Bayerische Staatsregierung stellt den Gemeinden kostenfrei eine Anwendung zur Verfügung, mit 
der die durch ein neues Wohnbaugebiet entstehenden Gestehungs- und Folgekosten abgeschätzt 
werden können. Das Programm gibt planungswilligen Gemeinden frühzeitig Aufschluss darüber, in 
welcher Höhe und in welchem Zeitraum Kosten für Gemeinde, Grundstückseigentümerinnen und 
Grundstückseigentümer und Allgemeinheit anfallen. Zudem ermöglicht der Folgekostenschätzer ei-
nen Kostenvergleich verschiedener Planungen, z. B. auch die Gegenüberstellung der Entwicklung 
einer neuen Baufläche und einer Innenentwicklung durch Nachverdichtung.

Quelle: Folgenkostenschätzer, Gertz Gutsche Rümenapp

Instrumente

Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr  
Landesamt für Umwelt

www.lfu.bayern.de/umweltkommunal/flaechenmanagement/folgekostenschaetzer/index.htm
www.stmb.bayern.de/buw/staedtebau/flaechensparen/folgekostenschaetzer/index.php 

Download Folgekostenschätzer

https://www.lfu.bayern.de/umweltkommunal/flaechenmanagement/folgekostenschaetzer/index.htm
https://www.stmb.bayern.de/buw/staedtebau/flaechensparen/folgekostenschaetzer/index.php
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Regionalmanagement 

Das bewährte Instrument Regionalmanagement unterstützt die aktive regionale Entwicklung vor Ort.

Jede Region in Bayern hat ihre Besonderheiten. Das bayerische Regionalmanagement hilft dabei, 
den Blick auf die speziellen Chancen und Herausforderungen zu schärfen. Regionale Initiativen ver-
netzen die Akteure vor Ort und entwickeln gemeinsam innovative Ideen und Projekte für die Region.

Die meisten Regionalen Initiativen haben sich auf Landkreisebene etabliert. Aber auch großräumi-
ge Initiativen, wie der Zusammenschluss mehrerer Landkreise oder die Metropolregionen profitie-
ren von der Förderung. Dabei weisen nicht nur Bayerns Regionen eine enorme Vielfalt auf, sondern 
auch die Förderkonditionen im Regionalmanagement nach der Förderrichtlinie Landesentwicklung 
– Regionalmanagement (FöRLa III) vom 16. Oktober 2023. So steht neben der Regelförderung von 
bis zu 175.000 Euro pro Projektjahr auch eine Sonderförderung für Projekte im Bereich des Flächen
sparens zur Verfügung. Der Förderzeitraum beträgt maximal drei Jahre, danach kann eine neue Pro
jektförderung beantragt werden. Unterstützt wird mit Höchstfördersätzen von bis zu 90 %.

Die Regionalen Initiativen entwickeln und setzen Projektideen in den fünf Handlungsfeldern der 
FöRLa III um:

  Demographischer Wandel         Wettbewerbsfähigkeit         Siedlungsentwicklung   

  Regionale Identität         Klimawandel  

So kann beispielsweise zielgerichtet auf Bedarf bei der Nahversorgung oder Leerstandsproblema-
tiken in den Regionen reagiert werden. Insgesamt stärkt die erfolgreiche Umsetzung der Projekte 
ländliche und auch städtische Räume gleichermaßen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum 
Leitziel der Landesentwicklung: gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern.

Die aktuell gültigen Förderkonditionen sowie weitere Informationen können auf der Internetseite 
zum Regionalmanagement Bayern abgerufen werden; die Fortschreibung der FöRLa III ist bis Ende 
2026 in Planung: Regionalmanagement – Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesent-
wicklung und Energie

Instrumente

Regionale Initiativen

Geförderte Initativen 
(Stand: Mai 2026)

	 auf Landkreisebene 

	 Landkreis übergreifend    

	 Metropolregionen

https://www.stmwi.bayern.de/landesentwicklung/instrumente/regionalmanagement/
https://www.stmwi.bayern.de/landesentwicklung/instrumente/regionalmanagement/
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Instrumente

Städtebauförderung 

Der Erhalt und die Belebung vitaler Ortskerne zählen zu den klassischen Aufgaben der Städtebauför-
derung. Dabei sind die Innenentwicklung und die Beseitigung von Leerständen wichtige Bausteine 
und Schwerpunkte in allen Städtebauförderungsprogrammen.

Mit diesen Förderangeboten der Städtebauförderung greift der Freistaat engagierten Gemeinden 
unter die Arme, die brachliegende Flächen und Leerstand reaktivieren möchten. Denn Brachflächen 
und Baulücken im Ort bieten ein großes Potenzial: Zum einen werden durch die Revitalisierung von 
Brachflächen keine neuen Flächen beansprucht, zum anderen die Ortskerne wieder mit Leben ge-
füllt. So wird die Lebensqualität vor Ort gesteigert und gleichzeitig die Umwelt geschont.

Initiativen in der Städtebauförderung 
Um die Gemeinden bei der Belebung ihrer Ortskerne und beim Flächensparen besonders zu unter-
stützen, hat die Bayerische Staatsregierung die Förderinitiativen „Innen statt Außen“ und „Flächen-
entsiegelung“ ins Leben gerufen. 

Im Zuge der Förderinitiative „Innen statt Außen” belohnt die Bayerische Staatsregierung besonde-
res Engagement in der vorrangigen Innenentwicklung und Beseitigung von innerörtlichen Leerstän-
den sowie auch in der Vermeidung von gegenläufigen neuen Flächenausweisungen. 

Mit der Förderinitiative „Flächenentsiegelung“ erhalten die Gemeinden durch eine bayerische Ent-
siegelungsprämie gezielte Unterstützung, befestigte oder brachliegende Flächen dauerhaft zu ent-
siegeln und ggf. für neue Nutzungen zu aktivieren und zurückzugewinnen.

Mit der Förderinitiative „Leerstand nutzen – Lebensraum schaffen” unterstützt der Freistaat Ge-
meinden bei der Sanierung leerstehender Gebäude im Ortskern, damit in ihnen neuer Wohnraum 
entstehen kann. 

Neben der Sanierung von leerstehenden Wohngebäuden können mit Hilfe der Förderung auch bis-
her anders genutzte, leerstehende Bestandsgebäude (beispielsweise leerstehende Einzelhandels-
immobilien) zu Wohnraum umgenutzt werden.

Die Förderinitiative „Klima wandel(t) Innenstadt“ zur klimagerechten Innenentwicklung bezuschusst  
innovative und ganzheitliche städtebauliche Projekte, Strategien und Maßnahmen, um die Auswir-
kungen des Klimawandels in Stadt- und Ortskernen zu mindern und das Klima zu schützen.

Interkommunale Kooperationen
Viele Gemeinden stehen angesichts der aktuellen wirtschaftsstrukturellen und demografischen 
Entwicklungen vor großen Herausforderungen. Besonders betroffen sind Gemeinden in dünn be-
siedelten, ländlichen Regionen, die sich mit Abwanderung oder massiven Verschiebungen der Al-
tersstruktur konfrontiert sehen. Unübersehbare Spuren dieser Entwicklungen sind auch Wohnungs- 
und Gewerbeleerstände in den Ortskernen. 

Um die Ortskerne insbesondere kleinerer ländlich geprägter Gemeinden zu erhalten und zu beleben 
und die Daseinsvorsorge vor Ort zu sichern, unterstützt die Städtebauförderung überörtliche inter-
kommunale Kooperationen. Solche Allianzen steigern die kommunale Handlungsfähigkeit. Gleichzei-
tig bleiben die Eigenständigkeit und die Identität der einzelnen Gemeinden erhalten. 
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Ländliche Entwicklung 

Im Rahmen der Dorferneuerung und der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) werden u. a. ein-
gesetzt: Innenentwicklungskonzepte, Bodenordnung, die Förderinitiative „Innen statt Außen“, die 
Förderung von Gebäudesanierungen und von Kleinstunternehmen der Grundversorgung. Eine wich-
tige Grundlage für die Revitalisierung von Orten ist eine Analyse der vorhandenen Gebäude- und 
Flächenpotenziale sowie der Einrichtungen der Grundversorgung. 

Förderung von Gebäudesanierungen, Umbau, Umnutzungen bzw. Wiedernutzungen
In der Dorferneuerung wird die Sanierung und Umnutzung von Gebäuden für zeitgemäße Nutzun-
gen gefördert. Mit der Förderinitiative „Innen statt Außen“ für Maßnahmen zur Modernisierung, In-
standsetzung und ggf. zum Abbruch innerörtlicher, leerstehender oder vom Leerstand bedrohter 
Gebäude können Gemeinden verbesserte Fördersätze erhalten. Auch die Förderung für Kleinst
unternehmen der Grundversorgung trägt erheblich zur Innenentwicklung und zur Revitalisierung 
der Ortskerne bei. Große Bedeutung hat die attraktive Gestaltung von Plätzen, Straßenräumen und 
Freiflächen.

Umsetzung der Innenentwicklungskonzepte durch Bodenordnung 
Mit Hilfe der Bodenordnung nach dem Flurbereinigungsgesetz werden Innenentwicklungsprojekte 
realisiert. Oftmals können nur mit ihrer Hilfe Grundstücke so geformt werden, dass eine Bebauung, 
welche heutigen Ansprüchen an das Wohnen entspricht, möglich ist.

Flächenmanagement in interkommunaler Zusammenarbeit 
Innenentwicklung bei gleichzeitiger konsequenter Ausrichtung auf Bewusstseinsänderung und Re-
duzierung der Außenentwicklung bietet auch finanzielle Vorteile, wie eine Auswertung der ILE Obe-
res Werntal zeigt. Zehn Gemeinden fassten einen Grundsatzbeschluss zur gemeinsamen Innen-
entwicklung, nach zehn Jahren zogen sie Bilanz: Insgesamt wurden 50 Hektar Neuausweisungen 
im Außenbereich und 270 Leerstände vermieden. Zudem wurde die Herstellung von jeweils 11 bis 
14 km Straße, Kanalisation, Stromleitungen und Wasserleitungen unnötig, was den Gebührenzah-
lern über 4 Mio. Euro in den kommenden 20 Jahren erspart.

Information und Bewusstseinsbildung 
Ansätze zum Flächensparen und zur Innenentwicklung können nur erfolgreich sein, wenn ein Be-
wusstseinswandel eintritt. Die Dorferneuerung leistet mit ihrer hohen Kompetenz in der Bürgermit-
wirkung wichtige Beiträge zur Sensibilisierung und Motivation, auch in Verbindung mit dem Ange-
bot der drei bayerischen Schulen für Dorf- und Land-/Flurentwicklung. 

Instrumente
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Wohnraumförderung

Mit der Wohnraumförderung trägt der Freistaat Bayern entscheidend dazu bei, das Angebot an 
preisgünstigem Wohnraum zu erhöhen. Die bayerische Wohnraumförderung hat dabei nicht nur die 
Großstädte im Fokus. Auch für den ländlichen Raum ist die Förderung der Wohneigentumsbildung 
ein wichtiger sozialer Auftrag. Wohneigentum ist dort auch Haltefaktor gerade für junge Familien.

Wohnraumförderung
Mit der Einkommensorientierten Förderung (EOF) wird der Bau oder Umbau von bedarfsgerechten 
und bezahlbaren Miet- und Genossenschaftswohnungen in Mehrfamilienhäusern für Haushalte mit 
geringen und mittleren Einkommen mit Darlehen und Zuschüssen gefördert. Zur Verringerung der 
Inanspruchnahme von Grund und Boden ist in den Wohnraumförderbestimmungen (WFB 2023) ein 
Fördervorrang für Maßnahmen, die auf innerörtlichen Flächen erstellt werden oder die vorhandene 
Bausubstanz nutzen, vorgesehen. Dies umfasst beispielsweise die Änderung oder Erweiterung von 
Gebäuden oder den Erwerb von bereits bestehenden Immobilien. Zudem werden vorrangig Vorha-
ben gefördert, die auf brachliegenden, ehemals baulich genutzten Flächen entstehen oder im Rah-
men einer angemessenen Verdichtung oder Ergänzung bestehender Siedlungsgebiete durchge-
führt werden sollen. Mietwohnraumförderung ist zudem ausschließlich in Mehrfamilienhäusern mit 
kompakten und effizienten Grundrissen möglich. Geförderte Mietwohngebäude stellen so eine flä-
cheneffiziente Wohnbauform dar.

Bayerisches Modernisierungsprogramm
Mit dem Bayerischen Modernisierungsprogramm (BayMod) unterstützt der Freistaat Modernisie-
rungsmaßnahmen an bestehenden Mietwohngebäuden, beispielsweise den altersgerechten bzw. 
barrierefreien Umbau oder energetische Maßnahmen. 

Instrumente

https://www.stmb.bayern.de/wohnen/foerderung/mietwohnungen/index.php
https://www.bauen.bayern.de/wohnen/foerderung/modernisierungen/index.php
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Kommunales Wohnraumförderprogramm
Setzen Kommunen selbst innerörtliche Maßnahmen um, können sie die Fördermöglichkeiten des 
Kommunales Wohnraumförderprogramms (KommWFP) nutzen. Förderfähig sind der Bau und die 
Modernisierung von Mietwohnungen sowie der Umbau zu Mietwohnungen. Auch der Gebäudeer-
werb kann gefördert werden, wenn er im Zusammenhang mit den baulichen Maßnahmen steht. 
Der maximale Zuschuss für Maßnahmen im Bestand wurde im Mai 2023 von 30 auf 40 % der Ge-
samtkosten angehoben. Die Gemeinden können mit dem Programm somit gezielt in ihren inner-
örtlichen Gebäudebestand investieren. Statt neue Baulandflächen auszuweisen, können so leer 
stehende Gebäude zum Wohnen umgenutzt werden.

Eigenwohnraumförderung
In der Eigenwohnraumförderung unterstützt der Freistaat mit dem bayerischen Zinsverbilligungs-
programm Familien mit niedrigem bis durchschnittlichem Einkommen beim Bau und Erwerb von Ei-
genwohnraum durch ein zinsverbilligtes Darlehen. In der Eigenwohnraumförderung werden deutlich 
mehr Bestandswohnungen als Neubauten gefördert.

Junges Wohnen
Auch bei der Förderung von Wohnraum für Studierende und Auszubildende sollen zur Verringe-
rung der Inanspruchnahme von Grund und Boden vorrangig Vorhaben gefördert werden, bei de-
nen vorhandene Bausubstanz genutzt wird, bei denen auf brachliegenden, ehemals baulich ge-
nutzten Flächen oder im Rahmen einer angemessenen Verdichtung oder Ergänzung bestehender 
Siedlungsgebiete gebaut wird. Dementsprechend sind neben Neubauten auch Erweiterungen, Ge-
bäudeänderungen oder Ersatzneubauten zuwendungsfähig.

https://www.stmb.bayern.de/wohnen/foerderung/mietwohnungen_von_kommunen/index.php
https://www.bauen.bayern.de/wohnen/foerderung/wohneigentum/index.php
https://www.bauen.bayern.de/wohnen/foerderung/studierende/index.php
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Innenentwicklung und Leerstandsmanagement 

Um neue Flächen im Außenbereich zu schonen und die Innenentwicklung zu stärken, müssen vor-
handene und für eine bauliche Nutzung geeignete Flächenpotenziale in den Siedlungsgebieten, z. B.
Baulandreserven, Brachflächen und leerstehende Bausubstanz sowie Möglichkeiten zur Nachver-
dichtung vorrangig genutzt werden. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des demographi-
schen Wandels von zentraler Bedeutung für funktionsfähige und attraktive Innenstädte und Ortsker-
ne, die als wirtschaftliche, soziale und kulturelle Mittelpunkte erhalten, weiterentwickelt und gestärkt 
werden müssen. Die städtebauliche und dörfliche Erneuerung trägt wesentlich zur Erreichung die-
ser Ziele bei.

Die vorrangige Innenentwicklung ist für eine kompakte Siedlungsentwicklung sowie für die Funkti-
onsfähigkeit der bestehenden technischen Versorgungsinfrastrukturen wesentlich, da vorhandene 
Infrastruktur- und Leitungsnetze nicht proportional zu einem sinkenden Bedarf zurückgebaut wer-
den können. Eine auf die Außenentwicklung orientierte Siedlungsentwicklung führt zu erhöhten 
Kosten und Unterauslastung bestehender Infrastrukturen.

Thema
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Anwendungsbeispiel
Innenentwicklungskonzept, Regionalmanagement 
Landkreis Schweinfurt 

Ziele: Innen vor Außen { Ausbau der Kompetenz zu Innenent-
wicklung und Baukultur { Ressourcen- und Flächensparen

Umsetzung/Maßnahmen: Information und Sensibilisierung 
{ Gestaltungspreis Punctum { Erstbauberatung { Umbau-, Sa-
nierungs- und Entsorgungsförderung { Baukulturhandbuch  
{ Lotsen in den Gemeinden { Innenentwicklungsportal 

	Ä www.landkreis-schweinfurt.de/innenentwicklung

Nachhaltiges Bauen und Sanieren, Regionalmanagement 
Landkreis Main-Spessart

Ziele: Kommunen qualifizieren { Bauwillige beraten und sensi-
bilisieren { Impulse setzen für flächensparendes Wohnen

Umsetzung/Maßnahmen: Vortragsreihe für Kommunen { Er-
klärvideos { Erstbauberatung { Dorfspaziergänge { Klimaanpas-
sung bei Privathäusern und Firmenarealen { Workshop „Jun-
ges Wohnen“

	Ä main-spessart.de/regionalmanagement

Kooperation Leerstandsmanagement, Hofer Land, Region 
Bayreuth und der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Ziele: Leerstände reaktivieren { Flächenverbrauch durch Innen-
entwicklung reduzieren { Wohnraum durch Umnutzung schaf-
fen

Umsetzung/Maßnahmen: Sanierungserstberatung { Unterstüt-
zung von Zwischennutzungen { Informationsveranstaltungen 
{ Kooperation mit Energieberatern, Architekten und Spezialis-
ten zu Steuer- und Finanzierungsfragen { Immobilienbörse der 
Kooperation

	Ä aktionstage2024 - HAUS UND HOF

Förderung:

Förderrichtlinie  
Landesentwicklung (FöRLa),  
Bayerisches  
Staatsministerium für 
Wirtschaft, Landes
entwicklung und Energie

https://www.landkreis-schweinfurt.de/themen/wohnen-bauen/innenentwicklung
https://www.main-spessart.de/themen/regionalmanagement/index.html
https://hausundhof.bayern/aktionstage2024/
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Anwendungsbeispiel
Blaibach  
Neue Mitte mit Bürgerhaus und Kulturhaus

Die Gemeinde Blaibach ist ein im Vorderen Bayerischen Wald 
gelegener staatlich anerkannter Erholungsort, dessen histori-
scher Ortskern wesentliche zentrale Funktionen verloren hat-
te, fast vollständig ungenutzt war und erheblichen Sanierungs-
bedarf erkennen ließ. 

Kernprojekte der neuen lebendigen Ortsmitte bilden Bürger-
haus, Kulturhaus und die Neuordnung des Dorfplatzes. Durch 
die Sanierung und Erweiterung des zentral gelegenen leer-
stehenden und baufälligen „blauen Hauses“ zum Bürgerhaus 
konnte die Gemeindeverwaltung wieder in die Ortsmitte ver-
legt werden. Erst durch den Abbruch des „Bäckerhauses“ 
konnte Raum für das Kulturhaus und den neuen Dorfplatz ge-
schaffen werden. Das mit Architekturpreisen ausgezeichne-
te Kulturhaus mit Konzertsaal zieht nicht zuletzt aufgrund sei-
ner visuell und akustisch einzigartigen Oberfläche und einem 
hochwertigen Kulturangebot zahlreiche Interessierte an. 

Architektur und Kunst realisieren hier eine Vision, die Aufbruch 
und Zukunft für Blaibach verspricht und bereits zu überregio-
naler Bekanntheit geführt hat. Positive Impulse auf die Inves-
titionsbereitschaft Privater zur Beseitigung von Leerständen 
haben sich bereits gezeigt. 

Auftraggeber:

Gemeinde Blaibach

Fertigstellung: 

2016

Planung:

Peter Haimerl, München

Betreuung: 

Regierung der Oberpfalz, 
Sachgebiet 34, Städtebau

Förderung: 

Städtebauförderung,  
Bayerisches  
Staatsministerium für  
Wohnen, Bau und Verkehr
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Anwendungsbeispiel
Gemeinde Kirchanschöring – Integrierte Ländliche 
Entwicklung (ILE) Waginger See-Rupertiwinkel

Beteiligungs-Pilotprojekt 
„Zukunftstaugliches (Um-)Bauen und Wohnen in Kirchanschöring“

Das Beteiligungsprojekt „Zukunftstaugliches (Um-)Bauen und 
Wohnen in Kirchanschöring“ hat maßgeblich zu einem langfris-
tig ressourcenschonenden Umgang mit Grund und Boden bei-
getragen. Als Ergebnis eines intensiven, Bürgerratsprozesses 
im Konsens mit dem Gemeinderat wurde der Grundstein für 
eine resiliente Siedlungsentwicklung jenseits der bisher vor-
herrschenden Bebauung durch Einfamilienhäuser gelegt. 

Im Rahmen des Beteiligungsprozesses fanden Auftakt- und 
Konzeptionsworkshops statt, welche die Basis für eine sechs-
monatige Bewusstseinsbildungsphase bildeten. Entstanden 
ist eine qualitativ wertvolle Veranstaltungsreihe, die über die 
diversen Bauthemen aufklärt und den Bewusstseinswan-
del in der Kommune „weg vom Einfamilienhaus“ und hin zu 
„zukunftsfähigen und ressourcenschonenden Wohnformen“ 
unterstützt.

Das Projekt zeigt damit, wie Vorhaben im Bereich Planen und 
(Um-)Bauen einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg zur 
Klimaneutralität und zum Flächensparen leisten können. Darü-
ber hinaus wurde ein weiterer, wichtiger Gesichtspunkt durch 
den Beteiligungsprozess deutlich:

Durch dieses Pilotprojekt konnten sich Zielgruppen artikulie-
ren, die bei bisherigen Überlegungen zur Bauleitplanung nur 
eine sehr untergeordnete Rolle spielten wie beispielsweise Se-
nioren, Alleinerziehende und Menschen mit Wohnbedarf, der 
nicht durch bisherige klassische Bauleitplanungen (Parzellen 
mit Einfamilienhäusern oder Doppelhaushälften) abgedeckt 
werden konnte.

Für die Bauleitplanung  
entwickeltes Leitbild 

Vierstufiger Beteiligungs
prozess mit Bedarfserhebung, 
Bürger:innenrat, hybriden 
Informationsangeboten

Auftraggeber:

Gemeinde Kirchanschöring

Zeitraum:

2020/2021

Konzeption und Durchführung:

Tanja Schnetzer,  
Cordula Riener-Tiefenthaler

Betreuuung und Förderung: 
Bayerische Verwaltung für 
Ländliche Entwicklung
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Nachverdichtung 

Potenziale für Nachverdichtungen im Wohnungsbau können sich aus sehr unterschiedlichen städte-
baulichen Situationen ergeben. Die Vorteile von Nachverdichtungen liegen in der Vermeidung wei-
terer Landschaftseingriffe und bieten das Potenzial, bereits vorhandene Infrastruktur zu nutzen bzw. 
besser auszulasten. Zu nennen sind z. B. die Schließung von Baulücken, die Erweiterung von Be-
standsgebäuden durch Anbauten und Aufstockungen, die Nachverdichtung von Geschosswoh-
nungsbau-Siedlungen der 60er Jahre etc. Auch die Umwandlung von bisher nicht zu Wohnzwecken 
genutzten Immobilien und die Entwicklung von Konversionsflächen im Innenbereich mit ehemals mi-
litärischer oder gewerblicher Nutzung gehören dazu.

Im Zuge der Innenentwicklung bzw. Nachverdichtung sollte zudem geprüft werden, mit welchen 
zusätzlichen Maßnahmen in Bezug auf Freiraumqualität, Klimaschutz und -anpassung, Energie, Mo-
bilität oder soziale Infrastruktur das betroffene Quartier insgesamt aufgewertet werden kann. 

Zentrale Stellschrauben für die Bereitstellung von zusätzlichem Wohnraum im Rahmen der Innen-
entwicklung sind eine Mobilisierung und eine erhöhte Ausnutzung von Grundstücken. Dabei gibt 
es unterschiedliche Hemmnisse wie etwa nicht verkaufs- oder investitionsbereite Eigentümerinnen 
und Eigentümer, schwierige Grundstückszuschnitte oder ungünstige baurechtliche Rahmenbedin-
gungen und Widerstände aus der Nachbarschaft.

Flächeneffiziente Nachverdichtungen in bereits bestehenden Wohnquartieren lösen häufig Ableh-
nungsreaktionen in der Umgebung aus. Hier gilt es frühzeitig Partizipationsprozesse anzustoßen, 
Ängste abzubauen und nachbarschaftsverträgliche Lösungen im Dialog zu entwickeln.

Thema
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Anwendungsbeispiel
München 
Neuordnung und Nachverdichtung einer  
studentischen Wohnanlage

Das Geviert der Agnes-, Adelheid und Hiltenspergerstraße 
liegt im Stadtteil Schwabing, welcher sich als urbaner Wohn
standort großer Beliebtheit erfreut. Von hier aus sind sowohl 
die Ludwig-Maximilians-Universität als auch die Technische 
Universität München fußläufig erreichbar. 

Bereits seit 1959 bestehen auf diesem Grundstück mehrere 
Studentenwohnanlagen. Nachdem die Bestandsgebäude in die 
Jahre gekommen waren, wurde 2010/2011 in einem Architek-
tenwettbewerb ein Konzept für eine abschnittsweise Neube-
bauung und Nachverdichtung gesucht. Der Siegerentwurf des 
Architekturbüros Geier Maass aus Berlin zeichnet sich durch 
eine robuste städtebauliche Gesamtfigur aus. Die umgeben-
de Blockrandstruktur wird mit U-förmigen, zum Innenbereich 
sich öffnenden Wohnblöcken neu interpretiert. So entsteht im 
Blockinneren ein Ensemble aus Gartenhöfen, die miteinander 
und über öffentliche Zuwege mit den umgebenden Straßen-
räumen vernetzt sind. Das vorgeschlagene Bebauungskonzept 
bietet so die Möglichkeit einer abschnittsweisen Realisierung. 

Das Eckgebäude entlang der Agnes-/Adelheidstraße wurde im 
Jahr 2014 als erster Baukörper realisiert. Es beherbergt neben 
den Wohnheimplätzen Unterrichts-, Lehrer- und Verwaltungs-
räume der „Deutschkurse bei der Universität München e. V.“. 

Die Planungen für den dritten Bauabschnitt sehen den Ab-
riss des Bestandsgebäudes an der Agnesstraße vor. Der dritte 
Bauabschnitt ermöglicht damit eine Ausweitung des derzeiti-
gen Wohnplatzangebots und fügt einen weiteren Baustein zur 
Neuordnung und Nachverdichtung des Wohnblocks ein.

Auftraggeber:

Studentenwerk München

Planungs- und Bauzeit:

Planungszeit 2010 – 2013

Fertigstellung 1. BA: 2014 
Fertigstellung 2. BA: 2016 
3. BA in Planung

Planung:

Geier Maass, 
Architekten GmbH, Berlin

Betreuung: 

Abteilung 3, Referat 31, 
Wohnraumförderung und 
Sonderförderprogramme 
(Studentenwohnraum
förderung),  
Bayerisches 
Staatsministerium für 
Wohnen, Bau und Verkehr

Förderung:

Förderung von Wohnraum  
für Studierende,  
Bayerisches  
Staatsministerium für 
Wohnen, Bau und Verkehr
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Qualitätsvolles Wachstum und 
doppelte Innenentwicklung 

Attraktive, vielfältige Grün- und Freiflächen in den Städten, Märkten und Gemeinden – insbeson-
dere in dicht bebauten städtischen Gebieten – sind für eine nachhaltige Stadtstruktur wesentlich. 
Der Erhalt und die Ausstattung mit innerstädtischen Grün- und Freiflächen sind wesentliche Beiträ-
ge zum Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz und für die biologische Vielfalt in Städten. Gerade 
in von dichter Bebauung geprägten Stadt- und Siedlungsbereichen ist es erforderlich, unversiegel-
te Flächen und eine ausreichende Grünausstattung, sei es als öffentlicher Park, straßenbegleiten-
de Bäume und begrünte Fassaden und Dächer oder als private Erholungsflächen zu sichern, um 
den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Auch der Umgang mit Regenwasser ist von großer 
Bedeutung. Diese wertvolle Ressource kann lokal zwischengespeichert und in Zeiten von Wasser-
knappheit verwendet bzw. wieder freigegeben werden. Die Verdunstung von im Boden gespeicher-
tem Wasser weist außerdem eine kühlende Wirkung auf. Das kann dazu beitragen, die Gefahr von 
Hitzeinseln in der Stadt zu verringern. Die Sicherung der örtlichen Natur- und Freiräume und von auf 
die Gebäude bezogenen Lösungen in der Stadt- und Ortsplanung ist ein wichtiger Baustein für vor-
sorgendes Risikomanagement gegenüber Hitzewellen, Starkregen und Sturmschäden und es las-
sen sich positive Effekte auf das Stadtklima erzielen. Die Lebens- und Wohnqualität wird so spür-
bar verbessert.

Folglich ist bei Innenentwicklungsstrategien zu berücksichtigen, dass Nachverdichtung nicht zu Las-
ten erhaltenswerter innerörtlicher Grün- und Freiflächen gehen darf oder zusätzliche Versiegelung 
durch entsprechende Maßnahmen wie Dachbegrünung, Konzepte zur Regenwasserrückhaltung 
oder Entsiegelung an anderer Stelle kompensiert werden müssen. In einem Wachstumsland wie 
Bayern muss somit bei städtebaulichen Maßnahmen die Qualität der Planungen und Entwicklun-
gen ein Grundsatz sein. Im Sinne eines integrierten Ansatzes ist neben der notwendigen Bereitstel-
lung von Wohnraum und von Arbeitsplätzen auch der Klima- und Umweltschutz ein primäres Ziel.
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Anwendungsbeispiel
Stadt Deggendorf 
Revitalisierung einer Siedlung 

Der Siedlungsdruck in der Stadt Deggendorf wächst. Gleich-
zeitig müssen Flächenausweisungen gering gehalten und die 
Innenentwicklung, auch im Sinne einer „Stadt der kurzen 
Wege“, forciert werden. Einfamilienhausgebiete der 50er bis 
80er Jahre bieten hier ein enormes Potenzial, da sie einen we-
sentlichen Anteil am Gebäudebestand haben. 

Beispielhaft hat die Stadt Deggendorf anhand der Siedlung 
„Kohlberg“ Lösungsansätze entwickelt, wie mit einem Einfa-
milienhausgebiet der 50er bis 70er Jahre umgegangen werden 
kann. Der Vergleich der fiskalischen Wirkungen der Revitalisie-
rung des Bestands zu Neubaugebieten auf der „grünen Wie-
se“ eröffnet Spielräume für die städtebauliche Planung und 
zeigt die finanziellen Folgen der Ausweisung für die Stadt aber 
auch für die Eigentümerinnen und Eigentümer auf. Anhand ei-
nes Maßnahmenplans für die Nachverdichtung, die Neustruk-
turierung der öffentlichen Räume und die Erneuerung der 
Infrastruktur wurden die Kosten ermittelt und mit den Herstel-
lungskosten der unterschiedlichen Neubaugebiete verglichen. 
Dabei wurde klar, dass abhängig vom Planungsumfang, von 
der Eingriffstiefe der Umgestaltung und einer erfolgreichen 
Aktivierung mindergenutzter Grundstücke und Baulücken, die 
Revitalisierung sowohl städtebaulich als auch fiskalisch konkur-
renzfähig im Vergleich zur Entwicklung im Außenbereich ist. 
Sie bietet durch die Verbesserung und den Erhalt vorhande-
ner Stadträume, die Vermeidung von Leerstand und die Nut-
zung von Nachverdichtungspotenzialen wesentliche Vorzüge 
für eine nachhaltige Entwicklung des Quartiers und der Stadt 
Deggendorf.

Auftraggeber:

Stadt Deggendorf

Zeitraum:

2017 – 2018

Planung:

lab landschaftsarchitektur 
brenner, Landshut

Dömges Architekten AG,  
Regensburg

Betreuung:

Regierung von Niederbayern, 
Sachgebiet 34, Städtebau

Förderung:

Zuschüsse des Landes für 
modellhafte Planungen und 
Forschungen – Planungs
zuschüsse,

Bayerisches  
Staatsministerium für  
Wohnen, Bau und Verkehr
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Konversion 

Aufgrund des demografischen Wandels und veränderter Nutzungsbedingungen und -interessen 
stehen die bayerischen Städte und Gemeinden vor großen Anpassungsbedarfen und städtebau
lichen Transformationsprozessen. Bei der Bewältigung dieser Aufgaben wird insbesondere der 
Städtebauförderung als Leitprogramm für eine zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung der 
Städte und Gemeinden große Bedeutung beigemessen.

So ist die (Wieder-)Nutzung leerstehender Gebäude und brachgefallener Flächen ein wichtiger För-
derschwerpunkt der Städtebauförderung. Denn die Nutzung von innerörtlichen Potenzialen trägt 
dazu bei, dass weniger Flächen neu in Anspruch genommen, zusätzliche Bodenversiegelungen ver-
mieden und wertvolle Bodenfunktionen erhalten werden.

Militärkonversion
Einige Städte und Gemeinden in Bayern sind von der Bundeswehrreform sowie der Schließung der 
US-Standorte betroffen. Eine neue, zivile Nutzung für die freiwerdenden Flächen zu finden, ist für 
alle Beteiligten eine große Herausforderung, aber gleichzeitig eine besondere Chance für die Stadt- 
und Ortsentwicklung. Die Städtebauförderung in Bayern unterstützt die Städte und Gemeinden da-
bei, Strategien für die städtebauliche Neuordnung freiwerdender Flächen, und die Bewältigung der 
strukturellen Folgen von Standortschließungen zu erarbeiten. 

Industrie- und Gewerbebrachen
Langjährige Industrie- und Gewerbebrachen signalisieren Nutzungsverluste und Verfall. Sie stellen 
oft einen erheblichen städtebaulichen Missstand dar und schränken die kommunale Entwicklung 
ein. Viele Gemeinden besitzen nicht die notwendigen finanziellen Mittel, um die aufwändigen Er-
neuerungsmaßnahmen allein einzuleiten und umzusetzen. Daher hat die Städtebauförderung eine 
bedeutende Rolle bei der Überplanung, Aufbereitung und Umnutzung insbesondere von zentral im 
Ort gelegenen Industrie- und Gewerbebrachen.

Thema



43

Anwendungsbeispiel
Konversionsflächen als Chance

Reduzierungen des US-Militärs und die Bundeswehreform prä-
gen die jüngste Phase der Konversion in Unterfranken. 2007 
wurden allein in der knapp 22.000 Einwohner starken Stadt 
Kitzingen über 130 ha Gewerbeflächen frei, im Landkreis 
Schweinfurt 200 ha an bebauten Bereichen und in Wildflecken 
im Landkreis Bad Kissingen stand ein 40 ha großer Gewer-
bepark zur Disposition. Diese Flächen gilt und galt es zu akti-
vieren, zu vermarkten, nach zu nutzen – im besten Fall bevor 
neue Flächen in Anspruch genommen werden.

Alle drei Standorte setzten ein Konversionsmanagement ein, 
das über die Landesentwicklung und über die Städtebauförde-
rung gefördert wurde. Um die freigewordenen Flächen zu reak-
tivieren, erfolgten nach aufwendigen Altlasten- und Kampfmit-
teluntersuchungen unterschiedliche (Marketing-)Maßnahmen:

Landkreis Schweinfurt, Conn Barracks:
frühzeitiger Einsatz eines interkommunalen Zweckverbands 
Konversionshomepage { Gewerbeflächenmanagement Stadt 
und Landkreis Schweinfurt { Machbarkeitsstudie

	Ä www.landkreis-schweinfurt.de/wirtschaft/konversionsmanagement

Landkreis Bad Kissingen, Gewerbepark Kreuzberg:
Imagefilm { Homepage Gewerbepark { Bedarfsgerechte 
Grundstückzuschnitte

	Ä gewerbepark-kreuzberg.de

Große Kreisstadt Kitzingen, Innopark und ConneKT:
Branchenvielfalt in der Nutzung { Vermarktung durch jeweils 
einen privaten Investor { verschiedene Vermarktungsmodelle, 
Weiterverkauf oder Weitervermietung der Flächen

	Ä innopark-kitzingen.de 
	Ä www.connekt.de	

Konversionsmanagement

Betreuung: 

Regierung von Unterfranken, 
Sachgebiet 24, Raumordnung, 
Landes- und Regionalplanung

Förderung: 

Förderrichtlinie Landes
entwicklung (FöRLa),  
Bayerisches  
Staatsministerium für Wirt-
schaft, Landesentwicklung 
und Energie

Vorbereitende und bauliche 
Maßnahmen zur Entwicklung 
von Militärkonversionen

Betreuung: 

Regierung von Unterfranken, 
Sachgebiet 34, Städtebau

Förderung: 

Städtebauförderung,  
Bayerisches  
Staatsministerium 
für  Wohnen, Bau und Verkehr

https://www.landkreis-schweinfurt.de/themen/wirtschaft/konversion
https://gewerbepark-kreuzberg.de/
https://innopark-kitzingen.de/
https://www.connekt.de/
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Anwendungsbeispiel
Nürnberg – Kulturwerkstatt auf AEG  
(Gewerbe-/ Industriebrachen) 
Umbau der AEG-Produktionsräume zur Kulturwerkstatt

In der Nürnberger Weststadt vollzieht sich seit einigen Jahren 
ein massiver Strukturwandel. Mit der Betriebseinstellung von 
Firmen wie Triumph-Adler, AEG sowie der Insolvenz von Quel-
le gingen in den Jahren 1993, 2007 und 2009 mehrere tau-
send Arbeitsplätze in diesem traditionell industriell geprägten 
Gebiet verloren.

Die Städtebauförderung unterstützt den Wandel der Weststadt 
von einem Industriequartier hin zu einem attraktiven Wohn- 
und Dienstleistungsstandort. Investitionen in die soziale und 
kulturelle Ausstattung des Stadtteils sowie in Frei- und Grün-
flächen machen ihn attraktiver und lebenswerter. 

Nach aufwendiger Sanierung und Umbau der ehemaligen 
Produktionshallen der AEG zur Kulturwerkstatt ist eine her-
ausragende Einrichtung der örtlichen Kunst- und Kulturszene 
entstanden. Das Kulturhaus beherbergt nun das Kulturbüro 
Muggenhof, den KinderKunstRaum, die Musikschule Nürn-
berg, das Centro Español sowie die Akademie für Schulthe-
ater und Theaterpädagogik. Die multifunktionalen Räume bie-
ten unterschiedliche Raumhöhen bis 12,50 Metern. Das Foyer 
mit Gastronomie und der große Saal bilden das Zentrum des 
Ensembles.

Auftraggeber:

Stadt Nürnberg

Fertigstellung: 

2016

Planung:

Anderhalten Architekten

Betreuung: 

Regierung von Mittelfranken, 
Sachgebiet 34, Städtebau

Förderung:

Städtebauförderung,  
Bayerisches  
Staatsministerium für  
Wohnen, Bau und Verkehr
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Anwendungsbeispiel
Würzburg – Hubland (Militärkonversion)  
Neuer Stadtteil mit vielfältigen Freiflächen 

Nach Abzug der US-Streitkräfte aus Würzburg 2008 muss die 
Stadt 145 ha in das Stadtgefüge integrieren. Am Hubland, den 
ehemaligen Leighton-Barracks mit ca. 135 ha, sollen neben 
der Erweiterung der Hochschule Würzburg, vielfältige Wohn-
formen, umfangreiche Freiflächen, zentrale Einrichtungen und 
eine soziale Infrastruktur entstehen.

Ein städtebauliches Entwicklungskonzept, ein Ideenwettbe-
werb und ein daraus entwickelter Rahmenplan dienten als 
Grundlage für weitere Planungen – auch für die Freiflächen der 
bayerischen Landesgartenschau 2018. Der weitläufige Wie-
senpark auf der ehemaligen Landebahn mit dem Belvedere als 
östlichen Abschluss dient im Anschluss an die Landesgarten-
schau den Anliegern des neuen Quartiers als Frei- und Erho-
lungsraum. Die Grünanlage bietet zudem kleine schattige ver-
schiedenartig bespielbare Plätze unter den alten Bäumen. Die 
neuen Quartiersplätze und Terrassengärten mit Spielplätzen 
sowie die Sanierung des ehemaligen Towers zum Stadtteilzen-
trum sind ebenso wichtige Bestandteile des neuen Stadtteils. 
Sie sorgen für das gesellige Leben im Ort und die Identifikati-
on der Bürger mit ihrem Ort.

Auftraggeber:

Stadt Würzburg

Fertigstellung: 

2018

Planung:

Rahmenplan: 
Planungsteam Hubland

Freiflächenplan: 
hutterreimann,  
Landschaftsarchitektur

Hochbau:  
Treffpunkt Tower,  
Florian Nagler

Betreuung: 

Regierung von Unterfranken, 
Sachgebiet 34, Städtebau

Förderung: 

Städtebauförderung,  
Bayerisches  
Staatsministerium für  
Wohnen, Bau und Verkehr
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Flächensparen im Wohnungsbau 

Bayern wächst. Das Wachstum bringt einen hohen Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum mit sich. 
Der Bedarf weitet sich über ganz Bayern aus, stellt sich aber mitunter sehr differenziert dar. So un-
terscheidet sich die örtliche Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsräumen durchaus von den 
regionalen Anforderungen an das Wohnen im ländlichen Raum der sieben bayerischen Regierungs-
bezirke. Gefragt sind nun Wohnkonzepte, die dem differenzierten Bedarf und den schwindenden Flä-
chenreserven Rechnung tragen.

In den größeren und mittelgroßen Städten des Freistaats wird das Wohnungsangebot insbesonde-
re hinsichtlich seiner Bezahlbarkeit und Verfügbarkeit bewertet. So gibt es hier im freifinanzierten 
Miet- und Eigentumsbereich durchaus Angebote in den gehobenen Preissegmenten. Geprägt sind 
diese Standorte meist durch Bedarf für Wohnungen für Mieterinnen und Mieter aus den unteren 
und mittleren Einkommensgruppen. Dabei sind alle Haushaltsgrößen und Zielgruppen betroffen – 
hierzu gehören beispielsweise Studierende und Azubis, Familien und Haushalte mit Kindern, aber 
auch Beschäftigte in Mangelberufen. Für günstige Mieten und hohe Flächeneffizienz gilt es, ein 
breites Angebot an bezahlbaren Mietwohnungen mit kompakten Grundrissen für vielfältige Wohn-
bedürfnisse zu schaffen.

Etwas anders stellt sich der Bedarf in den ländlichen Regionen Bayerns dar. Mitunter überfordern 
die neuen gesellschaftlichen Anforderungen an das Wohnen das vorhandene, oftmals einseitige 
Angebot. Hier sind die Nutzung vorhandener Bausubstanzen und deren Anpassung an zeitgemäße 
Bedürfnisse wie Barrierefreiheit und Energieeffizienz die neuen Herausforderungen. Vorhandene 
Flächenpotenziale innerhalb gewachsener Stadt- und Ortsgebiete bieten Raum für neue und zeit-
gemäße Wohnungen. Sie bringen eine moderate Urbanität in die Stadtviertel und tragen zu de-
ren Belebung bei. Eine verfolgenswerte Strategie, die auch zur Entlastung der Ortsränder und zum 
Erhalt freier Landschaft dient.

Die Um- und Nachnutzung von bestehenden Immobilien für Wohnzwecke ist häufig kompliziert und 
mit erheblichen Risiken und Kosten im Planungs- und Bauprozess verbunden. Insbesondere bei der 
Funktionalität, Barrierefreiheit und Energieeffizienz können dabei nur bis zu einem gewissen Grad 
Kompromisse in Kauf genommen werden. Die Qualität und Kosteneffizienz des Wohnraums dürfen 
nicht außer Acht gelassen werden. Die besten Lösungen ergeben sich dabei durch eine fundierte 
Grundlagenermittlung und die Beauftragung von Planern und ausführenden Firmen mit Erfahrung 
im Umgang mit Bestandsimmobilien.

Die Programme der Wohnraumförderung unterstützen gezielt die Nutzung bestehender Bausubs-
tanz und verdichtete Wohnbauformen und sorgen so aktiv für eine reduzierte Flächeninanspruch-
nahme.
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Anwendungsbeispiel
Nürnberg – St. Johannis
Umnutzung eines ehemaligen Garagen-  
und Gewerbegrundstücks

Zurückgesetzt vom Nürnberger Nordwestring besetzt das Ge-
bäude eine städtebaulich markante Stelle auf einem ehemali-
gen Garagen- und Gewerbegrundstück am Eingang zum Vier-
tel St. Johannis. In der Höhenentwicklung orientiert es sich 
wesentlich am umgebenden Bestand, der durch eine 4 – 5 ge-
schossige Bebauung geprägt ist. Nach Westen, Norden und 
Osten bildet es einen festen Rücken, der die offenere Südseite 
mit den privaten und gemeinschaftlichen Freibereichen, sowie 
die bestehenden Wohnbauten, schützt.

Das Projekt verbindet eine urbane Haltung und skulpturale 
Kraft mit einer hohen Wohnqualität. Da innerstädtisch kaum 
noch Grundstücke verfügbar sind, nutzt das Projekt die vorhan-
dene Fläche möglichst intensiv aus. Auf Grund der hohen Dich-
te und effektiven Erschließung konnte es kostengünstig, aber 
mit hoher Qualität, realisiert werden. 

Durch die Nutzungsmischung mit Kinderkrippe, Kundencenter, 
sozialem Treffpunkt für das Viertel, geförderten und frei finan-
zierten Wohnungen ergibt sich ein heterogener Stadtbaustein 
im Sinne einer durchmischten, nicht monofunktionalen Stadt. 
Es fügt sich damit gut in das Quartier St. Johannis ein und er-
fährt eine hohe Akzeptanz. Im Bereich Wohnen werden Appar-
tements, 2, 3, und 4 Zimmerwohnungen, Maisonettwohnun-
gen, Rollstuhlgerechte Wohnungen, Gartenwohnungen und 
Dachterrassen angeboten. Verschiedene Einkommens- und 
Nutzergruppen werden in das Gebäude integriert. Es wurde 
dabei bewusst kein Unterschied in der Anmutung zwischen 
geförderten und frei finanzierten Wohnungen gemacht.

Bauherr: 

wbg Nürnberg GmbH  
Immobilienunternehmen

Planung: 

BLAUWERK  
Architekten München

Objektadresse: 

Johannisstraße 161 – 169, 
90419 Nürnberg

Fertigstellung: 

Sommer 2018

Anzahl der Wohnungen: 

74

Betreuung: 

Stadt Nürnberg

Förderung: 

Wohnraumförderung,  
Bayerisches  
Staatsministerium für  
Wohnen, Bau und Verkehr
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Experimenteller Wohnungsbau 

Der Experimentelle Wohnungsbau im Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Ver-
kehr trägt mit seinen Modellvorhaben wesentlich zu innovativen Entwicklungen im Wohnungsbau 
bei. Die Modellvorhaben greifen in die Zukunft gerichtete technische, soziale und gesellschaftliche 
Themen auf, der sparsame Umgang mit Grund und Boden ist dabei wesentliche Planungsvorausset-
zung. Dies bezieht sich sowohl auf die Überplanung für eine Wohnnutzung frei gewordener Flächen 
als auch auf den Entwurf kompakter Wohnungsgrundrisse mit optimierter Flächenausnutzung in den 
Wohnungen und im unmittelbaren Wohnumfeld.

Die Modellvorhaben des Experimentellen Wohnungsbaus liefern stets individuelle Lösungen für 
kompaktes Bauen und flächensparende Siedlungsentwicklung. Im Modellvorhaben „Effizient bau-
en, leistbar wohnen – Mehr bezahlbare Wohnungen für Bayern“ ist der Name Programm: Flä-
cheneffizienz und standortangepasste Dichten sind der Schlüssel zu mehr bezahlbarem Wohnen 
und zu mehr Wohnungen auf gleicher Fläche. 

Im neuen Modellvorhaben „WWW – Weiternutzen.Weiterentwickeln.Weiterbauen.“ geht es um 
die Sanierung unseres wertvollen Bestands und mögliche Ergänzungen. Aufstocken, Anbauen und 
Aufwerten sind die Stichworte für zusätzliches Wohnen auf bereits erschlossenen Flächen in be-
stehenden Wohnanlagen. Hier gilt es, sozialen wie baulichen Nutzen bei verträglichen Dichten zu 
generieren. 

Das gemeinsame Modellvorhaben „Leerstand jetzt WOHNEN“ des Experimentellen Wohnungs-
baus und der Städtebauförderung verwandelt beispielsweise ungenutzte Gewerbe-, Büro- und Ein-
zelhandelsflächen in kostengünstige Mietwohnungen. Dabei stehen innovative Konzepte im Mittel-
punkt – sowohl architektonisch als auch sozial. Die Modellprojekte im Ortskern bieten oftmals die 
Chance zuvor versiegelte Freiflächen zu begrünen und die Entsiegelung voranzutreiben.

Thema
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Anwendungsbeispiel
Freising-Lerchenfeld  
Gutes Wohnen mit hoher Flächeneffizienz

Praxisstudie „Bezahlbare Qualität im Wohnungsbau“ des Experimentellen 
Wohnungsbaus im Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr

Auch in der großen Kreisstadt Freising stellt sich angesichts 
des angespannten Wohnungsmarktes die Frage nach attrakti-
ven Wohnungen, die gleichzeitig bezahlbar bleiben. Eine Ant-
wort darauf gibt das innovative, flächensparende Konzept für 
eine neue Wohnanlage in der Katharina-Mair-Straße.

Die Stadt Freising hat sich an der Praxisstudie „Bezahlbare 
Qualität im Wohnungsbau“ des Experimentellen Wohnungs-
baus im Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und 
Verkehr beteiligt und daraus das Bauvorhaben entwickelt.

Die Wohnanlage setzt sich aus zwei Gebäudegruppen mit vier 
und fünf Geschossen um jeweils einen großzügigen Innenhof 
zusammen. Die Wohnungen zeichnen sich durch eine mode-
rate Reduzierung der Grundrissflächen bei gleichzeitig hohem 
Wohn- und Gebrauchswert aus. Die Kombination privater Frei-
flächen mit dem Erschließungssystem Laubengang schafft zu-
sätzliche Fläche für kostengünstigen Wohnraum. Zum Aus-
gleich der verdichteten Bauweise antwortet das Konzept mit 
Dachgärten und attraktiven Freiflächen in den beiden Höfen. 
Weitere Flächeneffizienz und Wirtschaftlichkeit wird durch die 
Wiederholung von Grundrissen und sparsamen Technikeinsatz 
erreicht, ohne die Werte einer langlebigen Architektur zu ver-
nachlässigen. Ein nachhaltiges Mobilitätskonzept und die kli-
mafreundliche Energieversorgung mit Fernwärme runden das 
Konzept ab.

Der intensive Planungsprozess der Praxisstudie des Experi
mentellen Wohnungsbaus hat wesentlich zur Entstehung 
des Gebäudekonzepts mit seiner hohen Flächeneffizienz 
beigetragen.

Auftraggeber:

Stadt Freising

Zeitraum: 

Praxisstudie:	 2016 – 2017 
Objektplanung:	 2017 – 2019 
Bauzeit:	 2019 – 2022

Planung:

eap Architekten.Stadtplaner, 
München

ver.de Landschaftsarchitektur, 
Freising

Betreuung und Förderung:

Regierung von Oberbayern, 
Sachgebiet 35,  
Wohnungsbauförderung

Experimenteller  
Wohnungsbau,  
Bayerisches  
Staatsministerium für  
Wohnen, Bau und Verkehr
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Flächensparen im Straßenbau 

Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Diskussion zum schonenden Umgang mit Ressour-
cen gewinnt in den letzten Jahren die Forderung nach flächensparenden Lösungen im Straßenbau 
immer mehr an Gewicht. Mit dem sogenannten Gesamtgesellschaftlichen Artenschutzgesetz – 
Versöhnungsgesetz – wurde dieser Belang auch im Bayerischen Straßen- und Wegegesetz mit 
dem Satz „Dabei ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen und die Flächeninanspruchnah-
me in Abwägung mit den Notwendigkeiten der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie der 
Schonung von Naturhaushalt und Landschaftsbild soweit wie möglich zu begrenzen.“

Der Gesetzgeber will damit erreichen, dass künftig bei Bau und Unterhalt von Straßen den Belan-
gen des Flächenschutzes in neuer Qualität Rechnung getragen wird. Es ist daher bei jedem Stra-
ßenbauvorhaben das Thema Flächensparen entsprechend zu behandeln und zu dokumentieren.

Dies bedeutet, dass zunächst neben der Flächeninanspruchnahme die gleichrangig genannten Be-
lange Verkehrssicherheit und Schonung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes abzuwä-
gen sind. Andere Belange können in einem zweiten Schritt berücksichtigt werden, müssen jedoch 
bei der Prüfung der Vertretbarkeit erhebliches Gewicht aufweisen, um sich gegenüber einer weni-
ger Fläche in Anspruch nehmenden Lösung durchzusetzen.

Die Verkehrssicherheit hingegen ist gleichrangig zum Flächensparen einzuordnen. Die erreichbaren 
Vorteile sind jedoch aufgrund des in der Regel damit verbundenen reduzierten Ausbaustandards 
stets hinsichtlich der Auswirkungen auf Verkehrssicherheit und Lebenszyklus zu bewerten. 

Vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bauen und Verkehr wurde mittlerweile ein Leitfa-
den für umwelt- und ressourcenschonenden Straßenbau aufgelegt, der sich an die staatlichen und 
kommunalen Bauverwaltungen als Baulastträger des öffentlichen Straßennetzes richtet. Der Leit-
faden soll für den bestandsnahen Straßenbau Planungshinweise für einen umwelt- und ressour-
censchonenden, angemessenen und wirtschaftlichen Ausbaustandard geben. Damit einher gehen 
muss jedoch auch eine spürbare Verbesserung der Verkehrssicherheit, wenngleich auf einem gege-
benenfalls niedrigeren, vertretbaren Niveau. Die mit einem reduzierten Ausbaustandard verbunde-
nen Einschränkungen bei der Verkehrsqualität (z. B. punktuelle Geschwindigkeitsbeschränkungen) 
sind gegebenenfalls hinzunehmen.

Bei der Anwendung des technischen Regelwerks kann davon ausgegangen werden, dass die 
Planung technisch einwandfrei ist. Das Regelwerk ist jedoch nicht starr anzuwenden, es bietet 
vielmehr in konkreten Einzelfällen Spielräume, die ausnahmsweise angemessene Abweichun-
gen zulassen. Das Ausnutzen dieser Spielräume oder erforderlichenfalls das Abweichen von 
den Vorgaben liegt in der Verantwortung aller am Planungsprozess Beteiligten. Dabei ist bei der 
Anwendung der technischen Regelwerke schrittweise vorzugehen:

	{ Spielräume zur Minimierung innerhalb der Richtlinien konsequent nutzen.

	{ Abweichungen von Soll-Bestimmungen sind möglich, müssen aber begründet und abgewogen 
sein.

	{ Abweichungen von Muss-Bestimmungen sind nur ausnahmsweise möglich, bedürfen dabei einer 
besonders sorgfältigen Begründung und Abwägung.

Im Vordergrund stehen hier die Verkehrssicherheit und die konkrete Verkehrsbedeutung der Straße. 
Gegebenenfalls ist zu prüfen, ob zusätzlich straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen veranlasst sind.

Thema
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Anwendungsbeispiel
Ausbau der Staatsstraße 2230 zwischen  
Bachl und Rohr in Niederbayern

Ausbauen – ganz oder gar nicht? Diese Frage stellt sich ins-
besondere im Bereich der Staatsstraßen bei vielen potenziel-
len Maßnahmen im Bestand. Geprägt sind diese Straßen
züge meist von wechselnden Fahrbahnbreiten zwischen 5 und 
5,5 m, unübersichtlichen Kurven und Kuppen mit der Folge 
häufiger Fahrunfälle. Zudem weisen die in die Jahre gekomme-
nen Straßenkörper etliche Schäden wie Unebenheiten, Risse 
und Schlaglöcher auf. Die Verkehrsbelastungen liegen häufig 
deutlich unter 5.000 Kfz/Tag mit geringen Schwerverkehrs
anteilen. Ein richtlinienkonformer Ausbau würde eine weitge-
hende Neutrassierung mit Fahrbahnbreiten von bis zu 8 m be-
deuten.

Für den Streckenzug der Staatsstraße 2230 zwischen Bachl 
und Rohr wurde unter Einbindung der Verkehrsbehörde und 
der Verkehrspolizei eine sich weitgehend am Bestand orientier-
te Neutrassierung mit gerade noch vertretbaren Kurvenradien 
und Steigungen und einer Fahrbahnbreite von 6,5 m realisiert. 
Als Novum wurde trotz Ausbau die Höchstgeschwindigkeit im 
Bereich einer schlecht einsehbaren Kreuzung auf 70 km/h be-
schränkt. Dadurch konnten große Abweichungen von der be-
stehenden Trasse und große Geländeanpassungen vermieden 
werden. Die Verkehrssicherheit wurde im gesamten Ausbau-
bereich deutlich verbessert. Der Flächenbedarf der rund 5 km 
langen Maßnahme konnte insgesamt um mehr als die Hälfte 
von 13,5 auf 6 ha reduziert werden. 
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Anwendungsbeispiel
Neubau der Bundesstraße 173 zwischen  
Lichtenfels und Kronach in Oberfranken

Beim Straßenbau lässt sich in der Regel nicht vermeiden, dass 
in Natur und Landschaft eingegriffen wird. Alle Eingriffe müs-
sen entsprechend ausgeglichen oder ersetzt werden. Man 
spricht dabei auch von Kompensation, die in Bayern über die 
Bayerische Kompensationsverordnung (BayKompV) geregelt 
ist. Ein vorrangiges Ziel der BayKompV ist die Umsetzung des 
Grundsatzes „Qualität vor Quantität“, also eine hohe natur-
schutzfachliche Qualität bei sparsamer Inanspruchnahme von 
Flächen. Dementsprechend können und sollen möglichst vie-
le verschiedene Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
durch Maßnahmen auf nur einer Fläche kompensiert werden. 
Man spricht dabei von „Multifunktionalität der Kompensations-
fläche“.

Auch beim Neubau der Bundesstraße 173 wurde diesem Ziel 
nachgekommen. Dabei musste insbesondere für die Rohr
weihe ein neuer Lebensraum geschaffen werden. Eine der 
Kompensationsmaßnahmen war die Anlage eines neuen Wei-
hers. Dessen Ufer bietet dem habichtartigen Greifvogel einen 
idealen Lebensraum. Die wiedervernässte Fläche wirkt außer-
dem als Maßnahme für den Hochwasserschutz und das ent-
standene naturnahe Gewässer stellt einen Ausgleich für den 
Landschaftsverbrauch dar. Das Staatliche Bauamt konnte so-
mit auf nur einer Fläche drei verschiedene Funktionen kom-
pensieren.

Das Beispiel zeigt, dass sich die Interessen der Land- und 
Forstwirtschaft mit den Interessen des Naturschutzes unter ei-
nen Hut bringen lassen. So werden für die Kompensation zum 
einen weniger land- und forstwirtschaftliche Flächen aus ihrer 
Nutzung genommen, zum anderen entstehen für den Natur-
schutz wichtige Flächen.
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Weitere Informationen zum Flächensparen 

Aktuelle Informationen zur Flächensparoffensive des Bay-
erischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesent-
wicklung und Energie sind im Internet unter folgender Ad-
resse abrufbar:

www.flaechensparoffensive.bayern/

Seit 2003 arbeitet die Staatsregierung gemeinsam mit 
den kommunalen Spitzenverbänden und zahlreichen wei-
teren Partnern im Bündnis zum Flächensparen zusam-
men. In einer gemeinsamen Erklärung haben sich die 
Partner verpflichtet, zu einer deutlichen Reduzierung der 
Flächenneuinanspruchnahme beizutragen. Nähere Infor-
mationen können unter folgender Internetadresse abge-
rufen werden: 

www.stmuv.bayern.de/ 
themen/boden/flaechensparen/buendnis.htm

Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und 
Verkehr informiert unter folgender Internetadresse zu Flä-
chensparen und Innenentwicklung in der Siedlungsent-
wicklung sowie zu den vorgestellten Förderprogrammen:

www.stmb.bayern.de

Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft, Forsten und Tourismus unterstützt Gemein-
den und Bürger im ländlichen Raum mit der Dorferneu-
erung und der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) 
bei der Innenentwicklung der Dörfer und beim Flächen-
sparen:

www.landentwicklung.bayern.de

Bayerisches Staatsministerium für
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

Bayerisches Staatsministerium für
Wohnen, Bau und Verkehr

https://www.flaechensparoffensive.bayern/
http://www.stmuv.bayern.de/themen/boden/flaechensparen/buendnis.htm
http://www.stmuv.bayern.de/themen/boden/flaechensparen/buendnis.htm
http://www.stmb.bayern.de
http://www.landentwicklung.bayern.de




BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung. 
Unter Telefon 089 122220 oder per E-Mail unter direkt@bayern.de erhalten Sie In-
formationsmaterial und Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen und Internetquellen 
sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen und Ansprechpartnern bei der Bayeri-
schen Staatsregierung.

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staats
regierung herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder 
Wahlhelfern im Zeitraum von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der  Wahl­
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Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist 
während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informati-
onsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben von parteipoliti-
schen Informationen oder Werbemitteln. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Drit-
te zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden 
Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme 
der Staatsregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. 
Den Parteien ist gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu 
verwenden.
Die Druckschrift wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Gewähr für die Richtigkeit 
und Vollständigkeit des Inhalts kann dessen ungeachtet nicht übernommen werden.
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